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II. Vorwort  
 

Hiermit wird der Jahresabschluss der Stadt Wuppertal zum 31.12.2017 vorgelegt, der unter Anwendung des § 95 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten 

Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) erstellt wurde. Die Vorschriften des NKF -

Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) in der Fassung vom 28.09.2012 sind auf das Haushaltsjahr 2017 ange-

wandt worden. 

 

Erfassung und Bewertung des Vermögens 

Die Erfassung des Vermögens zum Jahresabschluss 2017 basiert auf den fortgeschriebenen Werten des Anlage-

vermögens zum Stand 31.12.2017 und der laufenden Folgeinventuren in den Leistungseinheiten sowie der sys-

tematischen Erfassung der Forderungen und Verbindlichkeiten. 

 

Schlussbilanz zum 31.12.2017 

Die Bilanzsumme der Stadt Wuppertal beläuft sich ŀǳŦ оΦтфтΦтстΦнстΣуф ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ 3.903.863.583,79 ϵύΦ 

 

Aktiva 

Den größten Posten auf der Aktivseite stellen die !ƴǘŜƛƭŜ ŀƴ ǾŜǊōǳƴŘŜƴŜƴ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ Ƴƛǘ трсΣо aƛƻΦ ϵ όмфΣф 

҈ ŘŜǊ .ƛƭŀƴȊǎǳƳƳŜΤ ±ƻǊƧŀƘǊ тлоΣр aƛƻΦ ϵύ ŀƭǎ Teil der Finanzanlagen dar, gefolgt von den Kunstgegenständen 

mit 714,7 aƛƻΦ ϵ ό18,8 % der Bilanzsumme; Vorjahr 709,9 aƛƻΦ ϵύ als Teil des Sachanlagevermögens. 

 

Weitere wesentliche Bilanzpositionen sind bei dem Sachanlagevermögen das Infrastrukturvermögen mit 573,4 

aƛƻΦ ϵ όмрΣм ҈ ŘŜǊ .ƛƭŀƴȊǎǳƳƳŜΤ ±ƻǊƧŀƘǊ руфΣм aƛƻΦ ϵύ ǳƴŘ ōŜƛ ŘŜƴ CƛƴŀƴȊŀƴƭŀƎŜƴ ŘƛŜ !ǳǎƭŜƛƘǳƴƎŜƴ Ƴƛǘ рлуΣу 

aƛƻΦ ϵ όмоΣп ҈ ŘŜǊ .ƛƭŀƴȊǎǳƳƳŜΤ ±ƻǊƧŀƘǊ рлоΣо aƛƻΦ ϵύΦ 

 

Insgesamt entfällt auf das Anlagevermögen ein Betrag in Höhe von 3.484,7 aƛƻΦ ϵ ό91,8 % der Bilanzsumme; 

±ƻǊƧŀƘǊ оΦплсΣу aƛƻΦ ϵύΣ auf das Umlaufvermögen 282,9 aƛƻΦ ϵ ό7,4 % der BilaƴȊǎǳƳƳŜΤ ±ƻǊƧŀƘǊ офтΣо aƛƻΦ ϵύΦ 

 

Passiva 

Die Stadt Wuppertal weist zum 31.12.2017 erstmals seit dem Haushaltsjahr 2014 wieder Eigenkapital aus. Das 

9ƛƎŜƴƪŀǇƛǘŀƭ ōŜǘǊŅƎǘ пΦнтнΦлмнΣол ϵ όлΣм ҈ ŘŜǊ .ƛƭŀƴȊǎǳƳƳŜύΦ 

  

Den größten Anteil auf der Passivseite nehmen die Verbindlichkeiten mit einem Volumen von 2.362,9 aƛƻΦ ϵ 

(62,2 % der Bilanzsumme; Vorjahr 2.510,4 aƛƻΦ ϵύ ŜƛƴΦ 5ŀǾƻƴ ŜƴǘŦŀƭƭŜƴ ŀǳŦ ŘƛŜ Kredite für Investitionen 668,9 

aƛƻΦ ϵ ό17,6 % der Bilanzsumme; Vorjahr 567,7 aƛƻΦ ϵύ ǎƻǿƛŜ ŀǳŦ !ƴƭŜƛƘŜƴ ǳƴŘ YǊŜŘƛǘŜ ȊǳǊ [ƛǉǳƛŘƛǘŅǘǎǎƛŎƘŜǊǳƴƎ 

1.303,4 aƛƻΦ ϵ ό34,3 % der Bilanzsumme; Vorjahr 1.451,3 aƛƻΦ ϵύΦ 

 

Weitere große Bilanzposten stellen die Sonderposten in Höhe von 675,6 aƛƻΦ ϵ ό17,8 % der Bilanzsumme; Vor-

jahr 668,5 aƛƻΦ ϵύ ǳƴŘ ŘƛŜ wǸŎƪǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ 746,9 aƛƻΦ ϵ ό19,7 % der Bilanzsumme; Vorjahr 719,0 Mio. 

ϵύ ŘŀǊΦ 
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Ergebnisrechnung  

Die Ergebnisrechnung gem. § 37 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 38 GemHVO NRW entspricht weitestgehend der aus dem 

kaufmännischen Buchungssystem bekannten Gewinn- und Verlustrechnung. Hier sind alle dem Haushaltsjahr 

zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Ausgenommen hiervon sind 

gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermö-

gensgegenständen i. S. d. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese 

sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Nach § 38 Abs. 3 

GemHVO NRW sind diese verrechneten Erträge und Aufwendungen nachrichtlich nach dem Jahresergebnis aus-

zuweisen.  

 

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Betrag in Höhe von 90.783.958,71ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ CŜƘƭōŜǘǊŀƎ ƛƴ IǀƘŜ 

Ǿƻƴ пΦоофΦлтуΣнп ϵύ ŀōΦ 5ƛŜǎŜǎ 9ǊƎŜōƴƛǎ ǎŜǘȊǘ ǎƛŎƘ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘ ȊǳǎŀƳƳŜƴΥ 

 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ 

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ ώ҈ϐ 

Ordentliche Erträge 1.414.581.836 1.292.181.922 +122.399.914 9,5 

   ./. Ordentliche Aufwendungen 1.295.149.045 1.266.590.804 +28.558.241 2,3 

Ordentliches Ergebnis 119.432.791 25.591.118 +93.841.673 366,7 

     

Finanzerträge 12.680.534 11.928.173 +752.361 6,3 

   ./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 41.329.366 41.858.368 -529.002 -1,3 

Finanzergebnis -28.648.832 -29.930.195 +1.281.363 -4,3 

     

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 90.783.959 -4.339.078 +95.123.034 2.192,2 

     

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0,0 

     

Jahresergebnis 90.783.959 -4.339.078 +95.123.034 2.192,2 

Tabelle 1: Ergebnisrechnung Kurzfassung 
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Finanzrechnung  

In der Finanzrechnung gem. § 37 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 39 GemHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangen 

Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. 

 

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 20.466.660,78 ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ CŜƘƭōŜǘǊŀƎ ƛƴ 

Höhe von 4.935.222,81 ϵύ ŀōΦ 5ƛŜǎŜǎ 9ǊƎŜōƴƛǎ ǎŜǘȊǘ ǎƛŎƘ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘ ȊǳǎŀƳƳŜƴΥ 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ 

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ ώ҈ϐ 

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.343.965.000 1.221.799.556 +122.165.444 +10,0 

   ./. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.254.612.635 1.210.974.206 +43.638.429 +3,6 

Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit 89.352.365 10.825.350 +78.527.015 +725,4 

     

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 38.529.754 37.203.636 +1.326.118 +3,6 

   ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 84.016.284 45.294.793 +38.721.491 +85,5 

Saldo aus Investitionstätigkeit -45.486.530 -8.091.157 -37.395.373 +462,2 

     

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 43.865.835 2.734.193 +41.131.642 +1.504,3 

     

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -64.332.496 -7.669.416 -56.663.080 -738,8 

     

Änderung Finanzmittelbestand -20.466.661 -4.935.223 -15.531.438 -314,7 
Tabelle 2: Finanzrechnung Kurzfassung 

Gesamtanalyse und Ausblick 

Das Eigenkapital der Stadt Wuppertal war zum Bilanzstichtag 31.12.2014 vollständig aufgebraucht. Seitdem war 

die Stadt Wuppertal nach § 75 Abs. 7 GO NRW überschuldet. Der .ƛƭŀƴȊǇƻǎǘŜƴ αƴƛŎƘǘ ŘǳǊŎƘ 9ƛƎŜƴƪŀǇƛǘŀƭ ƎŜŘŜŎk-

ǘŜǊ CŜƘƭōŜǘǊŀƎά wies zum Stichtag 31.12.2016 einen Wert von -тлΣо aƛƻΦ ϵ ŀǳǎΦ 5ǳǊŎƘ ŘŜƴ WŀƘǊŜǎǸōŜǊǎŎƘǳǎǎ Ǿƻƴ 

флΣу aƛƻΦ ϵ ǿŜƛǎǘ ŘƛŜ {ǘŀŘǘ ²ǳǇǇŜǊǘŀƭ wieder Eigenkapital aus: 

 

Eigenkapitalentwicklung 

Stand 31.12.2016 (Allgemeine Rücklage)       лΣлл ϵ 

Stand 31.12.2016 (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) -70.334.742,00 ϵ 

 

Veränderung aufgrund unmittelbarer Verrechnung gegen die     -10.996.756,75 ϵ 

allgemeine Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW1 

Weitere Veränderungen aufgrund unmittelbarer Verrechnung  -5.180.447,66 ϵ 

gegen die allgemeine Rücklage2 

 

Jahresüberschuss Ergebnisrechnung 2017 +90.783.958,71  ϵ 

Stand 31.12.2017: +4.272.012,30  ϵ 
1 

Hierunter fallen vorwiegend Wertveränderungen von Finanzanlagen; zu den größten Positionen  

  ȊŅƘƭŜƴ !ōǎŎƘǊŜƛōǳƴƎŜƴ ŀǳŦ ŘƛŜ D²D όтΣс aƛƻΦ ϵύ ǎƻǿƛŜ ŀǳŦ ŘƛŜ !tI όнΣс aƛƻΦ ϵύ  
2
 Unmittelbare Verbuchungen gegen die allgemeine Rücklage bspw. aus der fortlaufenden  

  Nachaktivierung der graphischen Sammlung des Von der Heydt - Museums   
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Durch das vom Landtag am 08.12.2011 beschlossene Stärkungspaktgesetz erhält die Stadt Wuppertal eine jährli-

che Konsolidierungshilfe von rd. 60,0 Mio. ϵΦ 5ŜǊ IŀǳǎƘŀƭǘǎŀǳǎƎƭŜƛŎƘ Ƴǳǎǎ im Jahr 2017 erreicht werden. Gleich-

zeitig mindert sich die Landeshilfe schrittweise ab 2018 und endet im Jahr 2020. Das Stärkungspaktgesetz schafft 

ς zusammen mit finanziellen Entlastungen durch den Bund ς die Voraussetzungen dafür, dass die Stadt Wupper-

tal im Jahr 2017 zum ersten Mal seit 25 Jahren Ƴƛǘ ŘŜƳ WŀƘǊŜǎǸōŜǊǎŎƘǳǎǎ Ǿƻƴ ǊŘΦ флΣу aƛƻΦ ϵ wieder einen aus-

geglichenen Haushalt sicherstellen konnte. 

 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 14.11.2016 die  6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 

- 2021 (HSP) für das Jahr 2017 beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte mit Bescheid 

vom 14.07.2017. 

 

Gemeinsam mit dem Beschluss zum Haushaltsplan 2018/2019 wurde am 18.12.2017 die 7. Fortschreibung des 

HSP für das Jahr 2018 vom Rat beschlossen.  

 

Wuppertal, den 29.03.2018 

 

 

    
Andreas Mucke     Dr. Johannes Slawig 

Oberbürgermeister    Stadtdirektor und Stadtkämmerer 

der Stadt Wuppertal    der Stadt Wuppertal 
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Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW: 
____________________________________________________________________________________________ 

Stadt Wuppertal 

Bilanz zum 31.12.2017 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Die Bilanz der Stadt Wuppertal einschließlich des Anhangs und des Lageberichts wurde unter Beachtung der 

Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des 6. Abschnittes der Gemeindehaushaltsverord-

nung (GemHVO NRW) aufgestellt. 

 

 

Wuppertal, den 29.03.2018 

 

 

 
Dr. Johannes Slawig 

Stadtkämmerer 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Die Bilanz der Stadt Wuppertal einschließlich des Anhangs und des Lageberichts wurde unter Beachtung der 

Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des 6. Abschnittes der Gemeindehaushaltsverord-

nung (GemHVO NRW) aufgestellt. 

 

 

Wuppertal, den 29.03.2018 

 

 

 

  
Andreas Mucke 

Oberbürgermeister 
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1 Jahresabschluss 2017 

 

Allgemeine Hinweise 

 

Gemäß § 37 GemHVO NRW i. V. m. § 95 Abs. 1 GO NRW sind die Gemeinden verpflichtet, zum Ende eines jeden 

Jahres, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, einen Jahresabschluss aufzustellen, um 

damit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-

lage der Gemeinde zu vermitteln. Gemäß § 95 Abs. 3 GemHVO NRW wird der Entwurf des Jahresabschlusses 

vom Stadtkämmerer aufgestellt und dem Oberbürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. 

 

Hiermit wird der Jahresabschluss der Stadt Wuppertal zum 31.12.2017 vorgelegt. Er wurde mit Hilfe der Rech-

nungswesen-Software SAP ECC 6.0 erstellt. 

 

Der Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an den Vorschriften zum 

handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung. Er weicht in einzelnen Bereichen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifischen Belange 

(Ziele und Aufgaben) dies erfordern. 

 

Er beinhaltet nach § 37 GemHVO NRW i. V. m. § 95 Abs. 1 GO NRW folgende Bestandteile: 

 

¶ Ergebnisrechnung 

¶ Finanzrechnung 

¶ Teilrechnungen 

¶ Bilanz 

¶ Anhang 

¶ Lagebericht 

 

Darüber hinaus werden unter Punkt 4 die Kassenabschlüsse 2017 für die fremden Finanzmittel (Landes-/ Son-

derhaushalte, Verwahr- und Vorschusskonten) ausgewiesen. 
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1.1 Ergebnisrechnung (gemäß § 38 GemHVO NRW)  

5ƛŜ {ǇŀƭǘŜ αŦƻǊǘƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴŜǊ !ƴǎŀǘȊ нлмтά ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ ŘƛŜ CƻǊǘǎŎƘǊŜƛōǳƴƎ ŘŜǎ I{t und den Nachtragshaushalt 

für das Jahr 2017. 

    

Ergebnis 2016 
ϵ 

fortgeschr. 

Ansatz 2017 
ϵ 

 

Ergebnis 2017 
ϵ 

Vergleich 

Ansatz/Ergebnis  

2017 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  478.888.239,66 484.547.000,00 576.904.276,32 +92.357.276,32 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 395.682.288,56 405.593.151,61 414.423.908,75 +8.830.757,14 

3 + Sonstige Transfererträge 11.749.197,83 9.346.050,00 11.430.005,60 +2.083.955,60 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87.712.745,23 85.238.181,94 90.923.928,06 +5.685.746,12 

5 + Privatrechtliche Entgelte 33.377.470,42 31.736.850,00   33.163.962,96 +1.427.112,96 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 221.542.907,59 235.878.883,00 226.662.914,11 -9.215.968,89 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 62.829.076,08 46.149.624,98 60.414.601,48 +14.264.976,50 

8 + Aktivierte Eigenleistungen 399.996,38 655.590,60   658.238,47 +2.647,87 

9 +/- Bestandsveränderungen  0,00 0,00 0,00 0,00 

10 = Ordentliche Erträge 1.292.181.921,75 1.299.145.332,13 

 

1.414.581.835,75 +115.436.503,62 

  
    

 
 

11 џ Personalaufwendungen 234.518.051,36 232.633.314,75 239.192.531,23 +6.559.216,48 

12 џ Versorgungsaufwendungen 41.871.005,67 26.145.612,00  46.010.374,87 +19.864.762,87 

13 џ Aufwendungen für Sach- und  

Dienstleistungen 

151.311.680,69 151.267.398,00 149.244.261,11 +-2.023.136,89 

14 џ Bilanzielle Abschreibungen 40.386.102,59 26.172.844,19  30.164.475,81 +3.991.631,62 

15 џ Transferaufwendungen 518.024.611,66 546.477.253,00 535.595.487,71 -10.881.765,29 

16 џ Sonstige ordentliche Aufwendungen 280.479.352,47 273.460.987,00 294.941.914,18 +21.480.927,18 

17 = Ordentliche Aufwendungen  1.266.590.804,44 1.256.157.408,94 1.295.149.044,91 +38.991.635,97 

18 = 
Ordentliches Ergebnis 

(=Zeilen 10 und 17) 
25.591.117,31 42.987.923,19 119.432.790,84 +76.444.867,65 

  
      

19 + Finanzerträge  11.928.172,57 9.963.700,00 12.680.534,16 +2.716.834,16 

20 - 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-
gen  

41.858.368,12 48.938.550,00 41.329.366,29 -7.609.183,71 

21 = 
Finanzergebnis 

(=Zeilen 19 und 20)  
-29.930.195,55 -38.974.850,00 -28.648.832,13 +10.326.017,87 

22 = 
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

(=Zeilen 18 und 21) 
-4.339.078,24 4.013.073,19 90.783.958,71 +86.770.885,52 

  
      

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 џ Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 = 
Außerordentliches Ergebnis 

(=Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

26 = 
Jahresergebnis 

(=Zeilen 22 und 25) 
-4.339.078,24 4.013.073,19 90.783.958,71 +86.770.885,52 

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW 

27 + 
Verrechnete Erträge  

bei Vermögensgegenständen 
203.289,54 0,00 214.068,22 214.068,22 

28 + 
Verrechnete Erträge  

bei Finanzanlagen 
116.801,81 0,00 183.564,46 183.564,46 

29 - 
Verrechnete Aufwendungen  

bei Vermögensgegenständen 
307.086,00 0,00 573.817,11 573.817,11 

30 - 
Verrechnete Aufwendungen  

bei Finanzanlagen 
10.836.042,32 0,00 10.820.572,32 10.820.572,32 

31 = 
Verrechnungssaldo  

(=Zeilen 27 bis 30) 
-10.823.036,97 0,00 -10.996.756,75 -10.996.756,75 

Tabelle 3: Ergebnisrechnung 
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1.2 Finanzrechnung (gemäß § 39 GemHVO NRW)  

 

 
    

 

Ergebnis 2016 

ϵ 

fortgeschr.  

Ansatz 2017 
ϵ

1)
 

 

Ergebnis 2017 

ϵ 

Vergleich 

Ansatz/Ergebnis 
2017 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  465.599.403,99 484.547.000,00 582.003.979,09 +97.456.979,09 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   382.463.255,23 396.377.233,00 339.933.503,84 -56.443.729,16 

3 + Sonstige Transfereinzahlungen     9.638.220,87 9.346.050,00 10.724.201,11 +1.378.151,11 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    84.346.333,45 83.817.620,00 88.652.801,26 +4.835.181,26 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   31.372.736,09 31.736.850,00 32.126.736,22 +389.886,22 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  207.787.181,23 235.878.883,00 233.203.727,68 -2.675.155,32 

7 + Sonstige Einzahlungen 31.962.198,03 34.316.600,00 46.182.456,84 +11.865.856,84 

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen      8.630.227,42  9.963.700,00 11.137.593,49 +1.173.893,49 

9 = 
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit 

1.221.799.556,31 1.285.983.936,00 1.343.964.999,53 +57.981.063,53 

  
  

 
   

10 џ Personalauszahlungen  209.260.691,14   208.422.670,75 219.438.064,88 +11.015.394,13 

11 џ Versorgungsauszahlungen   33.589.455,27    34.345.612,00  34.360.067,97 +14.455,97 

12 џ 
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistun-
gen 

 147.506.247,06 149.315.848,00 146.858.753,47 -2.457.094,53 

13 џ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   41.128.152,14    48.938.550,00  38.763.702,88 -10.174.847,12 

14 џ Transferauszahlungen  517.051.039,69   546.477.253,00 536.225.573,58 -10.251.679,42 

15 џ Sonstige Auszahlungen  262.438.621,00   271.990.687,00 278.966.472,10 +6.975.785,10 

16 = 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit  

1.210.974.206,30 1.259.490.620,75 1.254.612.634,88 -4.877.985,87 

17 = 
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
(=Zeilen 9 und 16)  

+10.825.350,01 +26.493.315,25 +89.352.364,65 +62.859.049,40 

  
  

 
   

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 34.868.903,92 30.260.986,00 33.590.336,42 +3.329.350,42 

19 + Veräußerung von Sachanlagen 2.220.056,54 3.229.650,00 3.885.583,28 +655.933,28 

20 + Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 16.650.000,00 0,00 -16.650.000,00 

21 + Beiträge und ähnliche Entgelte  114.675,07 550.000,00 1.053.834,58 +503.834,58 

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen  0,00 0,00 0,00 0,00 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 37.203.635,53 50.690.636,00 38.529.754,28 -12.160.881,72 

  
  

 
   

24 џ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      87.825,24      100.000,00    745.586,54 +645.586,54 

25 џ Baumaßnahmen 28.262.651,78   43.623.119,00 33.302.506,39 -10.320.612,61 

26 џ 
Erwerb von beweglichem Anlagevermö-
gen 

12.108.985,03 13.112.186,00 14.907.768,39 +1.795.582,39 

27 џ Erwerb von Finanzanlagen   4.554.590,23   34.500.000,00 34.683.504,90 +183.504,90 

28 џ Aktivierbare Zuwendungen     280.740,36      567.240,00    376.917,91 -190.322,09 

29 џ Sonstige Investitionsauszahlungen  0,00 0,00 0,00 0,00 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 45.294.792,64 91.902.545,00 84.016.284,13 -7.886.260,87 

31 = 
Ergebnis aus Investitionstätigkeit  

(=Zeile 23 und 30) 
-8.091.157,11 -41.211.909,00 -45.486.529,85 -4.274.620,85 

  
  

 
   

32 = 
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 
(=Zeilen 17 und 31) 

+2.734.192,90 -14.718.593,75 +43.865.834,80 +58.584.428,55 

  
  

 
 

  1)
 inkl. Nachtragshaushalt für das Jahr 2017 
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Ergebnis 2016 

ϵ 

fortgeschr.  

Ansatz 2017 
ϵ 

 

Ergebnis 2017 

ϵ 

Vergleich 

Ansatz/Ergebnis 
2017 

33 + Aufnahme und Rückfluss von Darlehen    36.715.771,28 114.042.109,00   143.495.943,51 +29.453.834,51 

34 + 
Aufnahme von Krediten Liquiditätssiche-
rung 

1.283.090.720,00 0,00 1.309.301.777,50 +1.309.301.777,50 

35 џ Tilgung und Gewährung von Darlehen     25.675.686,99   77.940.900,00     59.930.616,59 -18.010.283,41 

36 џ Tilgung von Krediten Liquiditätssicherung 1.301.800.220,00 0,00 1.457.199.600,00 +1.457.199.600,00 

37 = 
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit  

(=Zeilen 33 bis 36) 
-7.669.415,71 +36.101.209,00 -64.332.495,58 -100.433.704,58 

    
   

38 = 
Änderung Finanzmittelbestand  

(=Zeilen 32 und 37) 
- 4.935.222,81 +21.382.615,25 -20.466.660,78 -41.849.276,03 

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
 CǸǊ ŘƛŜ α!ǳŦƴŀƘƳŜ ǳƴŘ ¢ƛƭƎǳƴƎ Ǿƻƴ [ƛǉǳƛŘƛǘŅǘǎƪǊŜŘƛǘŜƴά ǎƻǿƛŜ α.ŜǎǘŅƴŘŜ 

CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭά ǿŜǊŘŜƴ ƛƳ IŀǳǎƘŀƭǘǎǇƭŀƴ ƪŜƛƴŜ !ƴǎŅǘȊŜ ǾŜǊŀƴǎŎƘƭŀƎǘΦ  

Für die Ausweisung der Finanzmittelbestände liegen zurzeit keine plausiblen 
Auswertungsergebnisse vor. 

40 + Bestand an fremden Finanzmitteln 

41 = 
Liquide Mittel  

(=Zeilen 38, 39 und 40) 
+3.655.123,90 +21.382.615,25 +3.009.031,06 -18.373.584,19 

Tabelle 4: Finanzrechnung 

 

1.3 Teilrechnungen (gemäß § 40 GemHVO NRW) 

 

Der formelle Beschluss des Wuppertaler Haushaltsplanes erfolgte auf Produktgruppenebene. Für die Ergebnis-

darstellung bedeutet dies, Teilrechnungen auf der Ebene der gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche und 

Produktgruppen entsprechend der organisatorischen Gliederung darzusteƭƭŜƴΦ Lƴ ŘŜƳ .ŜǊƛŎƘǘǎōŀƴŘ αWŀƘǊŜǎǊŜŎh-

ƴǳƴƎ нлмтά ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ ŘŜǘŀƛƭƭƛŜǊǘŜƴ ¢ŜƛƭǊŜŎƘƴǳƴƎŜƴ ό¢Ŝƛƭ ! ς Gesamtrechnungen, Teil B ς Teilrechnungen auf 

Ebene der Produktbereiche, Teil C ς Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung auf Ebene der Produkt-

gruppen) dargestellt 

 

1.4 Bilanz zum 31.12.2017 der Stadt Wuppertal (Entwurf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

AKTIVA 
31.12.2017 

EUR 
31.12.2016 

EUR 
PASSIVA 

31.12.2017 
EUR 

31.12.2016 
EUR 

      1. Anlagevermögen 3.484.667.908,46 3.406.821.977,72 

 

1. Eigenkapital 4.272.012,30 0,00 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 3.343.852,04 2.609.497,60 

 

1.1 Allgemeine Rücklage -86.511.946,41 0,00 
1.2 Sachanlagevermögen 1.718.478.821,79 1.699.065.389,75 

 

1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 164.877.374,69 167.038.975,80 

 

1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 
1.2.1.1 Grünflächen 110.044.264,68 110.648.351,11 

 

1.4 Jahresüberschuss   90.783.958,71 0,00 
1.2.1.2 Ackerland 4.314.506,23 4.318.416,23 

 

   
 1.2.1.3 Wald und Forsten 9.019.247,97 9.019.292,47 

 

2. Sonderposten 675.627.150,51 668.516.340,83 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 41.499.355,81 43.052.915,99 

 

2.1 Sonderposten für Zuwendungen 234.603.062,07 229.780.016,91 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 37.309.172,27 38.166.418,13 

 

2.2 Sonderposten für Beiträge 14.418.030,40 15.838.468,11 
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 1.762.689,88 1.763.267,08 

 

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.588.147,50 1.484.383,29 
1.2.2.2 Schulen 1.232.157,23 1.019.727,16 

 

2.4 Sonstige Sonderposten 425.017.910,54 421.413.472,52 
1.2.2.3 Wohnbauten 183.220,00 183.220,00 

  
 

 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 34.131.105,16 35.200.203,89 

 

3. Rückstellungen 746.938.297,31 719.040.149,58 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 573.401.726,99 589.073.337,02 

 

3.1 Pensionsrückstellungen 664.850.431,00 643.190.854,00 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 227.400.630,30 227.391.160,33 

 

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 845.808,45 680.270,86 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 48.394.850,10 48.380.356,37 

 

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00 
1.2.3.3 Gleisanlagen 124.223.848,12 125.391.747,64 

 

3.4 Sonstige Rückstellungen 81.242.057,86 75.169.024,72 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 111.116,35 125.005,89 

  
 

 1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze 172.521.367,40 187.012.729,57 

 

4. Verbindlichkeiten 2.362.877.335,09 2.510.369.263,47 
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens 749.914,72 772.337,22 

 

4.1 Anleihen 150.000.000,00 150.000.000,00 
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,96 1,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 668.903.555,39 567.687.217,98 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 714.702.963,95 709.909.313,95 

 

4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 17.410.952,70 15.424.263,14 

 

4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.607.080,38 30.398.164,26 

 

4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 179.169.549,85 149.054.916,45 

 

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 6.220.608,15 6.520.155,06 
1.3 Finanzanlagen 1.762.845.234,63 1.705.147.090,37 

 

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 662.682.947,24 561.167.062,92 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 756.283.970,40 703.468.970,40 

 

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.153.401.860,82 1.301.300.208,34 
1.3.2 Beteiligungen 8.220.694,42 8.234.964,51 

 

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen 301.634,44 808.942,61 
1.3.3 Sondervermögen 386.482.279,50 389.545.511,22 

 

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 31.205.632,52 16.041.446,83 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 103.054.812,04 100.554.812,04 

503.342.832,20 

 

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 6.927.007,30 8.537.258,11 
1.3.5 Ausleihungen 508.803.478,27 503.342.832,20 

 

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 225.773.123,54 353.855.166,45 
1.3.5.1  an verbundene Unternehmen 3.154.195,04 31.144.612,68 

 

4.8 Erhaltene Anzahlungen 126.364.521,08 112.139.023,15 
1.3.5.2 an Beteiligungen 9.510,39 9.970,53 

  
 

 1.3.5.3 an Sondervermögen 503.797.875,26 470.130.576,78 

 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 8.052.472,68 5.937.829,91 
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen 1.841.897,58 2.057.672,21 

 
 

    

 
 

 
   

2. Umlaufvermögen 
 
 

282.889.687,42 397.267.252,18 

 
   2.1 Vorräte 0,00 0,00 

   
  

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 279.880.427,91 392.187.946,73 

 
  

  

2.2.1 Öffentlich-recht. Ford. und Ford. aus Transferleistungen 119.780.668,84 78.321.554,03 

 
   2.2.1.1 Gebühren 8.043.307,99 6.282.876,58 

 
  

  

2.2.1.2 Beiträge 1.237.092,81 1.818.487,97 

 
  

  

2.2.1.3 Steuern 7.410.364,68 19.106.882,46 

 
  

  

2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen 7.766.576,22 16.207.356,79 

 
  

  

2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford. Übrige 95.245.226,11 34.844.180,86 

 
  

  

2.2.1.6 sonst. öffentl.-rechtl. Ford. LHH 78.101,03 61.769,37 

 
  

  

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 28.408.039,05 185.162.013,13 

 
  

  

2.2.2.1 ggü. dem privaten Bereich 0,00 0,00 
   2.2.2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich 5.436.125,58 4.232.406,15 

 
  

  

2.2.2.3 ggü. verbundenen Unternehmen 7.186.296,62 6.942.708,64 

 
  

  

2.2.2.4 ggü. Beteiligungen 15.781.162,37 15.711.453,46 

 
  

  

2.2.2.5 ggü. Sondervermögen 4.454,48 0,00 
  

  

2.2.2.6 ggü. Sonderhaushalten 0,00 158.275.444,88 

 
  

  

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 131.691.720,02 128.704.379,57 

 
  

  

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 3,00 1.423.956,10 

 
  

  

2.4 Liquide Mittel 3.009.031,06 3.655.123,90 

 
  

  

2.5 Liquide Mittel nur Sondervermögen 225,45 225,45 

 
  

  

 
 

   
  

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 30.209.672,01 29.439.611,89 

 
  

  

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 70.334.742,00 

 
  

  

     
  

Bilanzsumme Aktiva 3.797.767.267,89 3.903.863.583,79 Bilanzsumme Passiva 3.797.767.267,89 3.903.863.583,79 
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2 Anhang (gemäß § 44 GemHVO NRW) 

 

2.1 Allgemeine Hinweise 

 

Der Jahresabschluss der Stadt Wuppertal für das Jahr 2017 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschrif-

ten der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) des Landes 

Nordrhein-Westfalen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufgestellt. Die 

Vorschriften des NKF - Weiterentwicklungsgesetzes NKFWG in der Fassung vom 28.09.2012 sind auf das Haus-

haltsjahr 2017 angewandt worden. 

 

Er orientiert sich daneben an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesell-

schaften (HGB als Referenzmodell) und weicht in Einzelfällen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifi-

schen Ziele und Aufgaben dies erfordern.  

 

Der Jahresabschluss gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 

und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushalts-

jahres. Gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanz-

rechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist gemäß § 37 Abs. 2 GemH-

VO NRW ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beigefügt. 

 

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und 

Schulden wertmäßig dargestellt. Zu beachten ist weiterhin, dass die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 

angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen 

Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bil-

den. 

 

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für 

Zwecke des Jahresabschlusses fanden die §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung. Soweit 

das Gemeindehaushaltsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhal-

tet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften (Drittes Buch HGB in der zum Bilanzstichtag jeweils 

gültigen Fassung) zu Grunde gelegt worden. 

 

Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten mit Ausnahme der nacherfassten Grafiken der grafi-

schen Sammlung des Von der Heydt-Museums zu Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß §§ 32 und 33 

GemHVO NRW. Es wurde die in § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO NRW vorgeschriebene Bilanzgliederung verwendet. 

Positionen, die auch zum 31.12.2017 keinen Betrag ausweisen (Nullsalden), wurden beibehalten, um eine mög-

lichst umfassende Information zu gewährleisten. Die Unterteilung des Anlagevermögens und die Veränderung 

zum Vorjahr werden im Anlagenspiegel unter Nr. 2.7 dargestellt. 

 

Die Vermögensabgänge des abgelaufenen Jahres erfolgten mit dem Restbuchwert des jeweiligen Anlagengutes. 

Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden kumulierten Abschreibungen eliminiert. Für die 

Ergebnisrechnung wurden diese Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen gemäß § 43 Abs. 3 

GemHVO unmittelbar und somit ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage verrechnet. 
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Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden. Au-

ßerplanmäßige Abschreibungen wurden im erforderlichen Umfang gebildet, um einen Vermögensgegenstand 

bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung auf den zum Bilanzstichtag ermittelten niedrigeren beizulegen-

ŘŜƴ ²ŜǊǘ ŀƴȊǳǇŀǎǎŜƴΦ DŜǊƛƴƎǿŜǊǘƛƎŜ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎƎǸǘŜǊ όмрл ōƛǎ пмл ϵ ƴŜǘǘƻύ ǿǳǊŘŜƴ ƛƳ WŀƘǊ ŘŜǎ ½ǳƎŀƴƎǎ Ǿƻƭƭ 

ŀōƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΣ ǎƻƭŎƘŜ ǳƴǘŜǊ мрл ϵ ƴŜǘǘƻ ŘƛǊŜƪǘ ƛƴ ŘŜƴ !ǳŦǿŀƴŘ ƎŜōǳŎƘǘΦ 

 

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit 

auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kom-

munen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen 

örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen und in einer gesonderten Abschrei-

bungstabelle die für die Stadt Wuppertal geltende festgesetzte Nutzungsdauer dargestellt. Zuschreibungen, also 

rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung des § 35 Abs. 8 GemHVO 

NRW. 

 

Als weiterer Bewertungsansatz kam grundsätzlich das Prinzip der Einzelerfassung und Einzelbewertung zur An-

wendung. Ausnahmen hierzu bilden die sog. Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei denen in begründeten 

Fällen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens Fest- und Gruppenwerte gebildet wurden, soweit 

hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen des § 34 GemHVO NRW gegeben waren. 

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung bzw. des ersten Jahresabschlusses angewand-

ten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich im Wege der im Jahr 2017 erfolgten Überprüfung der 

Rechtmäßigkeit der gebildeten Fest- und Gruppenwerte bei den Festwerten Literatur, Übergangseinrichtungen 

sowie Feuerwehrlager, Rettungsdienstlager und Katastrophenschutzlager. 

 

In die Bilanz sind nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt Eigentümerin ist bzw. 

das wirtschaftliche Eigentum innehat. Wirtschaftliches Eigentum wird stets dann angenommen, wenn der Stadt 

dauerhaft, d. h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzung und Lasten zustehen und wenn sie 

über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt. 

 

Im Zeitablauf der Nutzung eines Vermögensgegenstandes für die gemeindliche Aufgabenerfüllung kann sich 

dessen Zweckbestimmung ändern oder dessen Nutzung durch die Gemeinde eingestellt werden (z.B. Verkauf 

von unbebauten Grundstücken oder Gewerbeflächen mit Ratsbeschluss, etc.). In solchen Bereichen ist eine Um-

gliederung von Vermögensgegenständen aus dem (langfristigen) Anlagevermögen in das (kurzfristige) Umlauf-

vermögen vorzunehmen.  

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu den Nominalwerten erfasst. In die Bilanzierung 

sind notwendige Wertberichtigungen eingeflossen. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passi-

viert. 

 

Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden zum Bilanzstichtag weiterhin jeweils in glei-

cher Höhe nur noch für ein Kreditgeschäft auf Basis US-Dollar, an dem die Bayerische Landesbank und die Hy-

povereinsbank beteiligt sind. Forderungen und Verbindlichkeiten für dieses Geschäft werden nach einer vorlie-

genden gutachterlichen Stellungnahme weiterhin jeweils in gleicher Höhe fortgeschrieben. Eine Rückstellung für 

Fremdwährungsrisiken ist deshalb entbehrlich.  
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Die im Haushaltsjahr erfassten Zuwendungen werden auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide berücksich-

tigt und den aktivierten, subventionierten Vermögensgegenständen als Sonderposten zugeordnet. Die Sonder-

posten werden analog der Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. 

 

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe. 

Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rück-

stellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass 

eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist. 

 

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag 31.12.2017 geleistete Zahlungen ausgewiesen, 

soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Als passive Rechnungsabgrenzung 

wurden vor dem Bilanzstichtag 31.12.2017 erhaltene Zahlungen ausgewiesen, deren Ertragswirksamkeit erst 

nach diesem Stichtag erfolgt. Die Stadt Wuppertal hat hierfür mit einer internen Dienstanweisung Rechnungsab-

grenzungsposten ƛƳ DǊǳƴŘǎŀǘȊ ŜƛƴŜ DŜǊƛƴƎŦǸƎƛƎƪŜƛǘǎƎǊŜƴȊŜ Ǿƻƴ млΦллл ϵ ƧŜ 9ƛƴȊŜƭǾƻǊƎŀƴƎ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΦ 

 

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnis- und 

Finanzrechnung zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen 

dem Anhang beigefügten Übersichten (Anlagen- und Sonderpostenspiegel, Forderungs- und Verbindlichkeiten-

spiegel, Rückstellungsspiegel etc.). 

 

2.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzposten 

 

Die Bilanz zum 31.12.2017 hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt entwickelt: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ ώ҈ϐ 

Bilanzsumme Aktiva 3.797.767.268 3.903.863.584 -106.096.316 -2,7 

Hiervon entfallen auf:      

    Anlagevermögen 3.484.667.908 3.406.821.978 +77.845.930 +2,3 

    Umlaufvermögen 282.889.687 397.267.252 -114.377.565 -28,8 

    Aktive Rechnungsabgrenzung 30.209.672 29.439.612 +770.060 +2,6 

         Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  0,00 70.334.7421) -70.334.742 -100 

     

Bilanzsumme Passiva 3.797.767.268 3.903.863.584 -106.096.316 -2,7 

Hiervon entfallen auf:      

    Eigenkapital  4.272.012 0 +4.272.012 +100 

    Sonderposten 675.627.151 668.516.341 +7.110.810 +1,1 

    Rückstellungen 746.938.297 719.040.150 +27.898.147 +3,9 

    Verbindlichkeiten 2.362.877.335 2.510.369.263 -147.491.928 -5,9 

    Passive Rechnungsabgrenzung 8.052.473 5.937.830 +2.114.643 +35,6 
Tabelle 5: Bilanz Kurzfassung 

1)
 Enthält u. a. den Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von 4,3 aƛƻΦ ϵΦ 
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2.3.1 Aktiva 

 

2.3.1.1 Anlagevermögen 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ ώ҈ϐ 

Gesamt 3.484.667.909 3.406.821.978 +77.845.931 +2,3 

Hiervon entfallen auf:     

   Immaterielle Vermögensgegenstände 3.343.852 2.609.498 +734.354 +28,1 

   Sachanlagen 1.718.478.822 1.699.065.390 +19.413.432 +1,1 

   Finanzanlagen 1.762.845.235 1.705.147.090 +57.698.145 +3,4 
Tabelle 6: Anlagevermögen 

 

2.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  

 

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software und Lizenzen der Kernverwaltung in Höhe von 

3,3 aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ нΣс aƛƻΦ ϵύΦ 5ŜǊ .ƛƭŀƴȊǇƻǎǘŜƴ ƛǎǘ ƭŜƛŎƘǘ ƎŜǎǘƛŜƎŜƴ, u.a. durch den Kauf weiterer Lizenzen z.B. 

für Kommunikations-Software (De-Mail, E-Mail-Verschlüsselung, Anti Spam etc.). 

 

2.3.1.1.2 Sachanlagen 

 

Das Sachanlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ     ώ҈ϐ 

Gesamt 1.718.478.822 1.699.065.390 +19.413.432 +1,1 

Hiervon entfallen auf:     

   Unbebaute Grundstücke, grundst.gl. Rechte 164.877.375 167.038.976 -2.161.601 -1,3 

   Bebaute Grundstücke, grundst.gl. Rechte 37.309.172 38.166.418 -857.246 -2,2 

   Infrastrukturvermögen 573.401.727 589.073.337 -15.671.610 -2,7 

   Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 714.702.964 709.909.314 +4.793.650 +0,7 

   Maschinen, Techn. Anlagen, Fahrzeuge 17.410.953 15.424.263 +1.986.690 +12,9 

   Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.607.080 30.398.164 +1.208.916 +4,0 

   Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 179.169.550 149.054.916 +30.114.634 +20,2 
Tabelle 7: Sachanlagen 
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Abbildung 1: Sachanlagevermögen 

2.3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 

Zu den unbebauten Grundstücken mit rd. 164,9 aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ мстΣл aƛƻΦ ϵύ ƎŜƘǀǊŜƴ ōŜƛ ŘŜǊ {ǘŀŘǘ {ǇƻǊǘ- und 

Kinderspielplätze, Park- und Gartenanlagen, Friedhöfe sowie Naturschutz- und Wasserflächen. Daneben gibt es 

landwirtschaftlich genutztes Ackerland sowie Wald und forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Bei unbebauten 

Grundstücken und Ackerland wurde nur der Grund und Boden bewertet. Bei Grünflächen wurden Aufwuchs und 

Wege mit Hilfe von Bewertungsvereinfachungsverfahren bewertet. Die Bewertung bei forstwirtschaftlichen Flä-

chen bzw. Wald erfolgte zu einem pauschalierten Festwert. Die sonstigen unbebauten Grundstücke (insbesonde-

re Erbbaurechtsgrundstücke / grundstücksgleiche Rechte) wurden zum Baulandwert bewertet inkl. eines Ab-

schlags aufgrund Erbbauzinsvereinbarungen. 

 

Grund und Boden werden nicht abgeschrieben. Sie unterliegen nur geringen Abweichungen gegenüber den Vor-

jahren. Die Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen z.B. auf Sportplätzen, Friedhöfen und 

Parkanlagen übersteigen die Neuzugänge für 2017. 

 

2.3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 

In der Bilanzposition bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit rd. 37,3 aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ оуΣн aƛƻΦ 

ϵύ ǎƛƴŘ ŘƛŜ ²ŜǊǘŜ ŘŜǎ DǊǳƴŘ ǳƴŘ .ƻŘŜƴǎ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ ²ŜǊǘŜ ŘŜǊ ŘŀǊŀǳŦ ōŜŦƛƴŘƭƛŎƘŜƴ ōŀǳƭƛŎƘŜƴ !ƴƭŀƎŜƴ ǳƴŘ ŘŜǊ 

Betriebsvorrichtungen enthalten. Die Wertermittlung für die Gebäude- und Betriebsvorrichtungen wurde grund-

sätzlich anhand des Sachwertverfahrens erstellt. 

 

Die städtischen Gebäude wurden größtenteils bereits 1999 dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement (Sonder-

vermögen) übertragen. Bei der Stadt verblieben nur relativ wenige bebaute Grundstücke, darunter die sonstigen 

Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, wozu auch die Zoogebäude und -anlagen όнтΣр aƛƻΦ ϵύ ƎŜƘǀǊŜƴ, die 

Spielhäuser und Spielgeräte der Kindertageseinrichtungen όмΣт aƛƻΦ ϵύ ǎƻǿƛŜ die Lehr- und Mensaküchen in den 

{ŎƘǳƭŜƴ όмΣо aƛƻΦ ϵύΦ  
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Nach einer langen Planungs- und Umgestaltungszeit konnte im Herbst 2017 die neue Milu-Anlage oberhalb der 

Wolfsanlage im Zoo Wuppertal in Betrieb genommen werden. 

 

2.3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen  

 

Das Infrastrukturvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ ώ҈ϐ 

Gesamt 573.401.727 589.073.337 -15.671.610 -2,7 

Hiervon entfallen auf:     

   Grund und Boden des Infrastrukturvermögen 227.400.630 227.391.160 +9.470 0,0 

   Brücken und Tunnel 48.394.850 48.380.356 +14.494 0,0 

   Gleisanlagen mit Streckenausrüstung,  

   Sicherheitsanlagen 
124.223.848 125.391.748 -1.167.900 -0,9 

   Entwäss.- und Abwasserbeseitigungsanlagen 111.116 125.006 -13.890 -11,1 

   Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk. 172.521.367 187.012.730 -14.491.363 -7,7 

   Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 749.915 772.337 -22.422 -2,9 
Tabelle 8: Infrastrukturvermögen 

Das Infrastrukturvermögen der Stadt Wuppertal mit rd. 573,4 aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ руфΣм aƛƻΦ ϵύ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ ±ŜǊƪŜƘǊǎ-, 

Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Brücken und Tunnel sowie das Straßennetz mit Wegen, Plätzen, 

Verkehrslenkungs- und Beleuchtungsanlagen und auch Gleisanlagen (Schwebebahn). 

 

Die Bilanzierung erfolgte mit den (fortgeführten) Anschaffungskosten. Für die öffentlichen Beleuchtungsanlagen 

und die Verkehrslenkungsanlagen sind gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW Gruppenwerte gebildet worden.  

 

Das Straßenvermögen ist zurzeit weitestgehend pauschaliert bewertet (einheitliche Nutzungsdauer von 40 Jah-

ren, Einteilung in fünf Schadenskategorien zur Festlegung der Restnutzungsdauer, stichprobenartig ermittelte 

Herstellungskosten).  

 

Der Wert des Straßenvermögens zum 31.12.2017 hat sich im Vergleich zum Vorjahr (187,0 aƛƻΦ ϵύ ŀǳŦ 172,5 

aƛƻΦ ϵ reduziert. Hierin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 15,4 aƛƻΦ ϵ ŀǳǎ нлмт.  

 

2.3.1.1.2.4 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 

 

Die Bilanzposition Kunstgegenstände beinhaltet insbesondere Vermögensgegenstände, deren Erhaltung für 

Kunst, Geschichte und Kultur von besonderer öffentlicher Bedeutung ist. Sie unterliegen keinem regelmäßigen 

Werteverzehr durch Abschreibung. 

 

Den größten Anteil an den Kunstgegenständen nimmt die Sammlung des Von der Heydt-Museums, inklusive des 

Bestandes an Kunstgegenständen der gleichnamigen, rechtlich unselbstständigen Stiftungen ein. Angesetzt wur-

den vorsichtig geschätzte Zeitwerte gemäß § 92 Abs. 3 S. 1 GO NRW. 
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Abweichungen gegenüber den ±ƻǊƧŀƘǊŜƴ όтмпΣт aƛƻΦ ϵΣ ±ƻǊƧŀƘǊ тлфΣф aƛƻΦ ϵύ ergeben sich insbesondere durch 

die nach wie vor noch andauernde Inventur der grafischen Sammlung des Von der Heydt-Museums, bei der kon-

tinuierlich Grafiken nachaktiviert werden. Die Inventur dauert auch noch in 2018 an, so dass in dieser Position in 

den Folgejahren ebenso mit weiteren Veränderungen zu rechnen ist, wie auch auf der Passivseite bei den Son-

derposten für solche Grafiken, die das Museum unentgeltlich (Schenkung, Nachlass o.ä.) erworben hat oder die 

sich im Eigentum des Sondervermögens der rechtlich unselbstständigen Von der Heydt-Stiftung befinden.  

 

Unter der Bilanzposition YǳƭǘǳǊŘŜƴƪƳŅƭŜǊ όммрΦрус ϵΣ ±ƻǊƧŀƘǊ ммрΦрус ϵύ ǎƛƴŘ .ŀǳ- und Bodendenkmäler, die als 

bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören, erfasst. Beispiele hierfür sind Kriegerdenkmäler, Ehrenfried-

höfe, Säulen, Brunnen oder Skulpturen.  

 

2.3.1.1.2.5 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 

 

Unter diese Bilanzposition mit rd. 17,4 aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ мрΣп aƛƻΦ ϵύ ŦŀƭƭŜƴ ŀƭƭŜ aŀǎŎhinen und technischen Anla-

gen, soweit sie nicht zu den Betriebsvorrichtungen (diese werden bei Grundstücken geführt) oder zum Infra-

strukturvermögen gehören. Die Bilanzposition Fahrzeuge umfasst neben den gängigen Fahrzeugen auch den 

Bereich der kommunalen Spezialfahrzeuge wie z. B. Feuerwehrfahrzeuge und spezielle Fahrzeuge für den Land-

schaftsbau inkl. Anhänger.  

 

Die Erhöhung der Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere durch die Anschaffung neuer Feuer-

ǿŜƘǊŦŀƘǊȊŜǳƎŜ όǊŘΦ мΣт aƛƻΦ ϵύ ǳƴŘ YǊŀƴƪŜƴǘǊŀƴǎǇƻǊǘŦŀƘǊȊŜǳƎŜ όǊŘΦ мΣу aƛƻΦ ϵύ Ȋǳ ōŜƎǊǸƴŘŜƴΦ 

 

2.3.1.1.2.6 Betriebs-und Geschäftsausstattung  

 

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und 

Kommunikation sowie für soziale, medizinische, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt 

werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtung von Verwaltung und Schulen, die Einrichtungs- und 

Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in Schulen sowie Einrichtungs- und 

Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen. 

 

5ŜǊ .ƛƭŀƴȊǿŜǊǘ όомΣс aƛƻΦ ϵΣ ±ƻǊƧŀƘǊ олΣп aƛƻΦ ϵύ ǊŜǎǳƭǘƛŜǊǘ ǎƻǿƻƘƭ ŀǳǎ ŘŜǊ 9ƛƴȊŜƭōŜǿŜǊǘǳƴƎ ŀǳŦ ŘŜǊ DǊǳƴŘƭŀƎŜ 

von fortgeführten Anschaffungskosten als auch aus der Gruppenbewertung, die für das Massengeschäft mit 

Einrichtungsgegenständen vor allem im Schulbereich weiterhin durchgeführt wird. Des Weiteren gibt es Fest-

werte, die den Bilanzwert beeinflussen, insbesondere bei der Stadtbibliothek und im Medienzentrum (Medien-

bestand), im Zoo (Tierbestand) und bei der Feuerwehr und im Ordnungsdienst (Dienstkleidung). 

 

2.3.1.1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

 

Diese Position (179,2 aƛƻΦ ϵΣ ±ƻǊƧŀƘǊ мпфΣм aƛƻΦ ϵύ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ ƴŜōŜƴ ŘŜƴ ƎŜƭŜƛǎǘŜǘŜƴ !ƴȊŀƘƭǳƴƎŜƴ ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ ŘƛŜ 

bis zum 31.12. angefallenen Aufwendungen für Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt 

waren (Anlagen im Bau), bei denen also eine Aktivierung des geschaffenen Vermögensgegenstandes u. a. auf-

grund einer fehlenden Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. 

 

Den auf dieser Position bereits entstandenen Aufwendungen für zukünftige Vermögensgegenstände stehen auf 

der Passivseite unter der .ƛƭŀƴȊǇƻǎƛǘƛƻƴ α9ǊƘŀƭǘŜƴŜ !ƴȊŀƘƭǳƴƎŜƴά ŘƛŜ ƛƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƴ .ŀǳƳŀǖƴŀh-

men geleisteten Zuwendungen von rd. 126,4 aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ ммнΣм aƛƻΦ ϵύ ƎŜƎŜƴǸōŜǊ όǎƛŜƘŜ нΦоΦнΦпΦсύΦ 
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Die erhebliche Zunahme dieser Bilanzposition ist insbesondere auf laufende oder noch nicht endgültig abge-

rechnete Baumaßnahmen wie Döppersberg zurückzuführen. Daneben gibt es die jährlichen Erneuerungs- und 

Straßenbaumaßnahmen sowie Investitionen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).  

 

5ƛŜ tƻǎƛǘƛƻƴ αDŜƭŜƛǎǘŜǘŜ !ƴȊŀƘƭǳƴƎŜƴΣ !ƴƭŀƎŜƴ ƛƳ .ŀǳά Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘΥ 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώaƛƻΦ ϵϐ ώaƛƻΦ ϵϐ ώaƛƻΦ ϵϐ ώ҈ϐ 

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 179,2 149,1 +30,1 +20,2 

Hiervon entfallen u.a. auf:     

Döppersberg 96,5 77,6 +18,9 +24,4 

Nordbahntrasse 27,7 27,1 +0,6 +2,2 

Straßen, Wege, Plätze, Beleuchtung etc. 30,4 27,2 +3,2 +11,8 

Brücken, Tunnel 9,8 7,4 +2,4 +32,4 

Digitalfunk Feuerwehr 1,9 1,9 0,0 0,0 

Küchen, NW-Räume Schulen 1,9 2,4 -0,5 -20,8 

Schwebebahn-Infrastruktur 0,6 1,3 -0,7 -53,8 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFG) 6,3 1,6 +4,7 +293,8 
Tabelle 9: Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau 

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Investitionsvolumen von rd. 33,7 aƛƻΦ ϵ ŀǳŦ ŘƛŜ !ƴƭŀƎŜƴ ƛƳ .ŀǳ ƎŜōǳŎƘǘΦ  

Der im Bau befindliche Döppersberg allein weist einen Zuwachs von rd. 18,9 aƛƻΦ ϵ ƛƴ нлмт ŀǳǎΦ 5ƛŜ !ƪǘƛǾƛŜǊǳƴƎ 

der um weitere 0,6 aƛƻΦ ϵ ŀƴƎŜǎǘƛŜƎŜƴŜn Anlage im Bau Nordbahntrasse steht noch aus. 

 

Dem gegenüber stehen in 2017 abgerechnete Anlagen im Bau von rd. 3,6 aƛƻΦ ϵ, vornehmlich im Bereich Brü-

cken, Schulen, Zoo, Ordnungsamt und Schwebebahn. Die Schwebebahn-Infrastruktur beinhaltet unter den Anla-

gen im Bau das erst mit der Umstellung auf alle neuen Schwebebahnzüge aktivierbare neue Betriebssystem. 
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2.3.1.1.3 Finanzanlagen 

 

Unter Finanzanlagen (1.762,8 aƛƻΦ ϵΣ ±ƻǊƧŀƘǊ мΦтлрΣм aƛƻΦ ϵύ ǎƛƴŘ ǎƻƭŎƘŜ DŜƭŘ-und Kapitalanlagen ausgewiesen, 

die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder der Herstellung von dauerhaften Unternehmensverbindungen 

dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und die Sonderver-

mögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht 2016 der Stadt Wuppertal ver-

wiesen. Der Bewertung der Unternehmensverbindungen lagen die besonderen Bewertungsvorschriften für die 

Eröffnungsbilanzierung (§ 55 Abs. 6 GemHVO NRW) zugrunde. Diese Wertansätze gelten gem. § 92 Abs. 3 GO 

NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden 

regelmäßig alle Bewertungsansätze überprüft. Die Mitgliedschaft der Stadt in mehreren Zweckverbänden dient 

ihrer Aufgabenerfüllung und ist regelmäßig auf Dauer angelegt, so dass es sich je nach Einfluss auf den einzelnen 

Zweckverband entweder um Anteile an verbundenen Unternehmen oder um eine Beteiligung im Sinne des § 41  

Abs. 3 Nr. 1.3.2 GemHVO NRW handelt. In der Bilanz werden diese Mitgliedschaften als Beteiligungen darge-

stellt. 

 

Für den städtischen Einzelabschluss 2017 werden die Jahresabschlussergebnisse der verbundenen Unterneh-

men, Beteiligungen und Eigenbetriebe im Regelfall bis 31.12.2016, bzw. in Einzelfällen ggf. aktuellere gutachter-

licher Stellungnahmen berücksichtigt, weil zum jetzigen Zeitpunkt keine aktuelleren Zahlen vorliegen können. 

 

 
Abbildung 2: Finanzanlagen 
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2.3.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
 

Die Stadt Wuppertal besitzt zum Bilanzstichtag 31.12.2017 Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ ώ҈ϐ 

Anteile an verbundenen Unternehmen     

Abfallwirtschafts GmbH Wuppertal3 6.100 6.100 0 0,0 

Delphin Vermögensverwaltung GmbH Co. KG3 347.848 347.848 0 0,0 

Delphin Verwaltungs-GmbH3 32.008 32.008 0 0,0 

Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH Wuppertal2 90.215.000 37.400.000 +52.815.000 +141,2 

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH3 388.970 388.970 0 0,0 

Tanztheater Pina Bausch GmbH3 1.853.848 1.853.848 0 0,0 

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Holding1 662.136.000 662.136.000 0 0,0 

Wuppertaler Bühnen GmbH3 1.304.196 1.304.196 0 0,0 
Tabelle 10: Anteile an verbundenen Unternehmen 

1)
 Spartenbewertung 

2) 
Anpassung nach gutachterlicher Stellungnahme (PKF Fasselt Schlage) sowie Durchführung der Beschlüsse gem. Drucksache 
VO/0764/17 

3) 
Eigenkapitalspiegelmethode 
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2.3.1.1.3.2 Beteiligungen 
 

Folgende Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und Per-

sonengesellschaften sind zum Bilanzstichtag darzustellen: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ     ώ҈ϐ 

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften     

Bergische Entwicklungsagentur GmbH 9.200 9.200 0 0,0 

Helios Klinikum Wuppertal GmbH 6.876.600 6.876.600 0 0,0 

Wuppertal Marketing GmbH 69.984 69.984 0 0,0 

Wuppertaler Kriseninterventionsdienst GmbH 6.391 6.391 0 0,0 

Beteiligungen an Anstalten öffentlichen Rechts     

Jobcenter Wuppertal AöR 10.000 10.000 0 0,0 

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR 341.950 341.950 0 0,0 

CVUA-RRW AöR 520.000 520.000 0 0,0 

Beteiligungen an Zweckverbänden o.ä.     

Abfallwirtschaftsverband EKOCity 0 0 0 0,0 

KDN Dachverband 42.810 57.080 -14.270 -25,0 

Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal 0 0 0 0,0 

Zweckverband Naturpark Bergisches Land 0 0 0 0,0 

Zweckverband Neandertal 0 0 0 0,0 

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 0 0 0 0,0 

Zweckverband VHS Solingen-Wuppertal 213.760 213.760 0 0,0 

Beteiligungen an Personengesellschaften     

Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG 130.000 130.000 0 0,0 
Tabelle 11: Beteiligungen 

 

2.3.1.1.3.3 Sondervermögen 
 

Die Stadt Wuppertal besitzt zum Bilanzstichtag folgendes Sondervermögen: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ     ώ҈ϐ 

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen     

Alten- und Altenpflegeheime Stadt Wuppertal1  3.929.803 6.558.011 -2.628.208 -40,1 

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal 5.392.686 6.011.274 -618.588 -10,3 

Gebäudemanagement Wuppertal 357.567.618 357.567.618 0 0,0 

Kinder- und Jugendwohngruppen Stadt Wuppertal  3.730.586 3.547.021 +183.565 +5,2 

WAW Wasser und Abwasser Wuppertal 15.861.587 15.861.587 0 0,0 
Tabelle 12: Sondervermögen 

1)
 Außerplanmäßige Abschreibung 
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2.3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 
 

Die Stadt Wuppertal unterhält verschiedene Spezialfonds nach den Vorschriften des Runderlasses des Innenmi-

nisteriums vom 11.12.2012 zur Anlage von Kapital durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Kommunale Kapi-

talanlagen). Angelegt sind das Vermögen der durch die Stadt verwalteten unselbstständigen Stiftungen, Rückla-

gen zur Finanzierung von Investitionsprojekten und die sog. Kanther-Rücklage zur anteiligen Finanzierung der 

Beamtenpensionen. 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ       ώ҈ϐ 

Kapitalanlagen     

RVR-Fonds   7.786.973 7.786.973 0 0,0 

Spezialfonds I 25.977.449 25.977.449 0 0,0 

Spezialfonds III   45.194.808 45.194.808 0 0,0 

Spezialfonds IV ς städtischer Anteil 5.128.777 5.128.777 0 0,0 

Spezialfonds IV ς Fonds Schwebebahn1 7.000.000 4.500.000 +2.500.000 +55,6 

      Spezialfonds IV ς Stiftungen:     

Annegret und Yilmaz Kurma Stiftung  50.000 50.000 0 0,0 

Alfred-Hoffmann-Stiftung  374.700 374.700 0 0,0 

Alfred und Christine Witzel-Stiftung 73.500 73.500 0 0,0 

Dr. Alfred-Springorum-Stiftung  1.432.610 1.432.610 0 0,0 

Freiherr-von-der-Heydt-Stiftung 3.607.100 3.607.100 0 0,0 

Freimuthstiftung 1.900 1.900 0 0,0 

Hedwig-Wülfing-Stiftung 4.508.400 4.508.400 0 0,0 

Hoerterstiftung 1.900 1.900 0 0,0 

Hoeschstiftung 3.700 3.700 0 0,0 

Prof. Dr. Waldsachs-Schenkung 3.700 3.700 0 0,0 

Stiftung für höhere Schulen 18.300 18.300 0 0,0 

Stiftung Sozialfonds Wuppertal  1.826.031 1.826.031 0 0,0 

Thibus-Stiftung St. Sozialfonds 16.464 16.464 0 0,0 

Weddigenstiftung 48.500 48.500 0 0,0 
Tabelle 13: Wertpapiere 

1)
 Bildung einer Rücklage zur Rückzahlung der endfälligen Kredite für die Finanzierung des Schwebebahngerüsterwerbes 

 

Der Spezialfonds II wurde im Jahr 2016 auf die Spezialfonds I und III umgeschichtet. 
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2.3.1.1.3.5 Ausleihungen 

 

Die Stadt Wuppertal besitzt zum Bilanzstichtag folgende Ausleihungen: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

   ώϵϐ   ώϵϐ     ώϵϐ     ώ҈ϐ 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen     

Gesellschafterdarlehen an Delphin Vermögensver-
waltung GmbH & Co. KG1 

3.141.119 10.961.119 -7.820.000 -71,3 

Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH Wuppertal2 0 20.000.000 -20.000.000 -100,0 

Wuppertaler Bühnen GmbH3 0 164.854 -164.854 -100,0 

Wohnungsbaudarlehen (GWG) 13.076 18.639 -5.563 -29,8 

Ausleihungen an Beteiligungen     

Wohnungsbaudarlehen (Gemeinnützige Wohnungs-
baugenossenschaft Cronenberg) 

9.510 9.971 -461 -4,6 

Ausleihungen an Sondervermögen     

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal4  14.818.486 9.452.907 5.365.579 56,8 

Darlehen der Wohnungsbauhilfe  2.084 2.135 -51 -2,4 

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal5  25.191.830 549.734 24.642.096 4.482,5 

Gebäudemanagement Wuppertal 188.223.522 194.959.318 -6.735.796 -3,5 

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wupper-
tal 

942.673 1.051.015 -108.342 -10,3 

Wasser und Abwasser Wuppertal6 273.986.595 263.454.929 10.531.666 4,0 

Übrige Darlehen an Sondervermögen APH 632.685 660.540 -27.855 -4,2 

Sonstige Ausleihungen 1.841.898 2.057.672 -215.774 -10,5 
Tabelle 14: Ausleihungen 

1)
 ¦ƳōǳŎƘǳƴƎ Ǿƻƴ сΦунлΦллл ϵ ŀǳŦ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊŀƴƭŀƎŜ D²D ƎŜƳΦ 5ǊǳŎƪǎŀŎƘŜ ±hκлтспκмт 

2) 
Umbuchung auf die Finanzanlage GWG gem. Drucksache VO/0764/17 

3) 
    Der Wert der Ausleihung orientierte sich an den dem Orchester überlassenen Instrumenten und Ausstattungs-     

       gegenständen zu Restbuchwerten. Die durchschnittliche Restnutzungsdauer wurde auf 5 Jahre geschätzt; da die  

       Einbuchung zum 01.01.2013 erfolgte, wurde diese Anlage nunmehr zum 31.12.2017 ausgebucht. 
4)
    Weiterleitung eines investiven Kredites 

5)
    Weiterleitung eines investiven Kredites (Neubau Klingelholl) 

6)
    Weiterleitung von investiven Krediten

 

 

2.3.1.2 Umlaufvermögen 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ ώ҈ϐ 

Summe Umlaufvermögen 282.889.687 397.267.252 -114.377.565 -28,8 

Hiervon entfallen auf:     

    Forderungen 148.188.708 263.483.567 -115.294.859 -43,8 

    Sonstige Vermögensgegenstände  131.691.720 128.704.380 +2.987.340 +2,3 

    Wertpapiere  3 1.423.956 -1.423.953 -100,0 

    Liquide Mittel 3.009.257 3.655.349 -646.092 -17,7 
Tabelle 15: Umlaufvermögen 
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2.3.1.2.1 Vorräte  

 

Vorräte wurden in der Bilanz nicht berücksichtigt. 

 

2.3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  

 

5ƛŜ CƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ǎƻƴǎǘƛƎŜƴ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎƎŜƎŜƴǎǘŅƴŘŜ όнтфΣф aƛƻΦ ϵΣ ±ƻǊƧŀƘǊ офнΣн aƛƻΦ ϵύ ǿǳǊŘŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ 

Nennwert angesetzt. Auf niedergeschlagene Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. 

Insgesamt wurden die Forderungen unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. 

 

Die Bilanzposition untergliedert sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sowie sonstige 

Vermögensgegenstände. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Werte wie folgt entwickelt: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ     ώ҈ϐ 

Gesamt 279.880.428 392.187.947 -112.307.519 -28,6 

Hiervon entfallen auf:      

   Öffentlich-rechtliche Forderungen 119.780.669 78.321.554 +41.459.115 +52,9 

   Privatrechtliche Forderungen 28.408.039 185.162.013 -156.753.974 -84,7 

   Sonstige Vermögensgegenstände  131.691.720 128.704.380 +2.987.340 +2,3 
Tabelle 16: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Unter den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen werden unterschiedliche Forderungsarten 

angesetzt und abgebildet. 

 

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen resultieren u.a. aus Gebühren und Beiträgen, Steuern und Transferleis-

tungen, die bereits als Forderung gebucht aber noch nicht gezahlt wurden. Soweit Forderungen nicht mehr 

werthaltig waren, wurden sie einzeln und/oder - um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken - pauschal wertbe-

richtigt und (saldiert) nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt. Diese Notwendigkeit ergab 

sich vornehmlich für Gewerbesteuereinnahmen sowie für Einnahmen aus dem Sozialbereich, wie Unterhaltsan-

sprüche und Hilfen zur Erziehung. 

  

Die privatrechtlichen Forderungen richten sich gegen den öffentlichen Bereich, verbundene Unternehmen, Be-

teiligungen, Sondervermögen und Sonderhaushalte. 

Hauptgrund für die erhebliche Abnahme bei dieser Position sind die nicht mehr vorhandenen Forderungen ge-

ƎŜƴǸōŜǊ ŘŜƴ {ƻƴŘŜǊƘŀǳǎƘŀƭǘŜƴ ό±ƻǊƧŀƘǊ мруΣо aƛƻΦ ϵύΦ 5ŜƳ ǎǘŜƘŜƴ ±ŜǊōƛƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ƎŜƎŜƴǸōŜǊ ŘŜƴ {ƻƴŘŜr-

haushalten in Höhe von rd. 47,5 aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ мууΣу aƛƻΦ ϵύ gegenüber (vgl. 2.3.2.4.7 sonstige Verbindlichkei-

ten). 

Ursache hierfür ist insbesondere, dass die Stadt zum 01.01.2016 die Buchhaltung für den WAW übernommen 

hat und im Rahmen einer bürgerfreundlichen und kundenorientierten Lösung die Einbindung der Regen- und 

Schmutzwassergebühren über das Steueramt und die Grundabgabenbescheide gegenüber den Gebührenpflich-

tigen umgesetzt hat. Aufgrund des in 2016 stattgefundenen Systemwechsels und des zum Bilanzstichtag fehlen-

den Zahlungsausgleichs für die bei der Stadt vereinnahmten und an den WAW weiterzuleitenden Gebührenein-

nahmen, sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem WAW entsprechend hoch ausgefallen. Gleichzeitig wurden 
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dem WAW zur Abwicklung der originären Geschäfte im Jahr 2016  Zahlungsmittel zur Verfügung gestellt, die sich 

entsprechend als Forderung gegenüber dem WAW in der städtischen Bilanz niederschlugen.  

 

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen (131,7 aƛƻΦ ϵΣ ±ƻǊƧŀƘǊ мнуΣт aƛƻΦ ϵύ ǎƛƴŘ ǳƴǘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƳ CƻǊŘe-

rungen der antizipativen Rechnungsabgrenzung eingestellt. Hierbei handelt es sich um Erträge, die dem abgelau-

fenen Geschäftsjahr zuzuordnen sind, bei denen der Zahlungseingang aber erst in den Folgejahren erwartet 

wird. 

 

Zum Ende des Rechnungsjahres 2017 ist weiterhin noch ein Fremdwährungsgeschäft in Höhe von 51,4 aƛƻΦ ϵ 

ό±ƻǊƧŀƘǊ рсΣм aƛƻΦ ϵύ ŘŀǊȊǳǎǘŜƭƭŜƴΦ IƛŜǊŦür bestanden Forderungen oder Verbindlichkeiten jeweils in gleicher 

Höhe für ein Kreditgeschäft auf Basis US-Dollar, an dem die Bayerische Landesbank und die Hypovereinsbank 

beteiligt sind. Forderungen und Verbindlichkeiten für dieses Geschäft werden nach einer vorliegenden gut-

achterlichen Stellungnahme jeweils weiterhin in derselben Höhe fortgeschrieben. Eine Rückstellung für Fremd-

währungsrisiken ist deshalb entbehrlich. 

 

Des Weiteren werden zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bei ŘŜǊ .ƛƭŀƴȊǇƻǎƛǘƛƻƴ αCƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ und Sonstige Vermö-

gensgegenständeά Bestände der Schulgirokonten mit einem Volumen von knapp 1,2 aƛƻΦ ϵ (Vorjahr 1,1 aƛƻΦ ϵύ 

ausgewiesen. Darin enthalten sind sowohl städtische Gelder als auch Zuschüsse vom Land und Spenden von den 

Eltern. Als Gegenposition für die in den Beständen enthaltenen Landeszuschüsse und Elterngelder werden bei 

ŘŜǊ .ƛƭŀƴȊǇƻǎƛǘƛƻƴ α{ƻƴǎǘƛƎŜ ±ŜǊōƛƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴά ±ŜǊōƛƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ der Schulgirokonten mit rd. 1,2 aƛƻΦ ϵ (Vorjahr 

1,1 aƛƻΦ ϵύ ausgewiesen. 

 

 
Abbildung 3: Forderungen 

Weitere Einzelheiten gehen aus dem im Anhang beigefügten Forderungsspiegel unter Punkt 2.9 hervor. 
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2.3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 

 

Unter Wertpapiere des Umlaufvermögens werden die Finanzanlagen ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, nur 

(noch) kurzfristig dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Im letzten Jahr waren hier noch Wertpapiere aus dem 

Squeeze-Out-Verfahren bei der Hotel AG veranschlagt. 

 

2.3.1.2.4 Liquide Mittel  

 

Lƴ ŘŜǊ .ƛƭŀƴȊǇƻǎƛǘƛƻƴ α[ƛǉǳƛŘŜ aƛǘǘŜƭά ǿŜǊŘŜƴ ȊǳƳ {ǘƛŎhtag 31.12.2017 rd. 3,0 Mio. ϵ ausgewiesen. 

 

2.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

 

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden grundsätzlich Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag berücksichtigt, 

soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen und die Beträge nicht geringfügig sind. 

 

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

   ώϵϐ   ώϵϐ     ώϵϐ     ώ҈ϐ 

Gesamt 30.209.672 29.439.612 +770.060 +2,6 

Hiervon entfallen auf:      

   Kreditbeschaffungskosten  957.671 1.052.792 -95.121 -9,0 

   Personalaufwand 4.053.173 3.771.342 +281.831 +7,5 

   Versorgungsaufwendungen 2.560.307 2.419.656 +140.651 +5,8 

   Sach- und Dienstleistungen 43.176 71.633 -28.457 -39,7 

   Transferaufwendungen 13.379.922 13.256.587 +123.335 +0,9 

   Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.215.423 8.849.283 +366.140 +4,1 

   Sonstige Finanzaufwendungen 0 18.320 -18.320 -100,0 
Tabelle 17: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

Von Bedeutung sind die im Voraus gezahlten Beamtenbezüge von rd. 4,1 aƛƻΦ ϵ ǳƴŘ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎōŜȊǸƎŜ Ǿƻƴ ǊŘΦ 

2,6 aƛƻΦ ϵ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ ±ƻǊŀǳǎȊŀƘƭǳƴƎŜƴ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ {ƻȊƛŀƭƘƛƭŦŜ Ƴƛǘ ǊŘ. 13,4 aƛƻΦ ϵΦ Nahezu der gesamte abge-

grenzte Betrag bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. rd. 9,2 aƛƻΦ ϵ ōŜǘǊƛŦŦǘ ŘƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƴ нлмт ŀƴ 

das Jobcenter Wuppertal gezahlten Kosten der Unterkunft. 

 

Unter Kreditbeschaffungskosten mit rd. 1,0 aƛƻΦ ϵ  fallen hauptsächlich Disagios gem. § 42 Abs. 2 GemHVO NRW 

sowie Maklercourtagen. 

 

.Ŝƛ ŘŜǊ .ƛƭŀƴȊǇƻǎƛǘƛƻƴ α!ƪǘƛǾŜ wŜŎƘƴǳƴƎǎŀōƎǊŜƴȊǳƴƎά ōŜǎǘŜƘǘ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ Ǿƻƴ DŜǊƛƴƎŦǸƎƛƎƪŜƛǘǎƎǊŜƴȊŜƴ 

DŜōǊŀǳŎƘ Ȋǳ ƳŀŎƘŜƴΦ 9ǎ ƛǎǘ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ ŜƛƴŜ DŜǊƛƴƎŦǸƎƛƎƪŜƛǘǎƎǊŜƴȊŜ Ǿƻƴ  млΦллл ϵ  ƧŜ 9ƛƴȊŜƭǾƻǊƎŀƴƎ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΦ 

 

2.3.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 

 

Zum 31.12.2017 hat die Stadt Wuppertal zum ersten Mal seit dem Haushaltsjahr 2014 wieder ein positives Ei-

genkapital. 5ƛŜ tƻǎƛǘƛƻƴ αbƛŎƘǘ ŘǳǊŎƘ 9ƛƎŜƴƪŀǇƛǘŀƭ ƎŜŘŜŎƪǘŜǊ CŜƘƭōŜǘǊŀƎά Ƙŀǘ ǎƻƳƛǘ ŜƛƴŜƴ ²ŜǊǘ Ǿƻƴ αлάΦ  
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2.3.2 Passiva 

 

Die Bilanz zum 31.12.2017 hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2016 auf der Passivseite wie folgt entwickelt: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ  ώϵϐ   ώϵϐ     ώ҈ϐ 

Gesamt 3.797.767.268 3.903.863.584 -106.096.316 -2,7 

Hiervon entfallen auf:      

   Eigenkapital 4.272.012 0 +4.272.012  

   Sonderposten 675.627.151 668.516.341 +7.110.810 +1,1 

   Rückstellungen 746.938.297 719.040.150 +27.898.147 +3,9 

   Verbindlichkeiten 2.362.877.335 2.510.369.263 -147.491.928 -5,9 

   Passive Rechnungsabgrenzung 8.052.473 5.937.830 +2.114.643 +35,6 
Tabelle 18: Passiva 

 

2.3.2.1 Eigenkapital 

 

Das Eigenkapital der Stadt ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schul-

den (Passivseite). Die Eigenkapitalposition unterteilt sich üblicherweise in die allgemeine Rücklage, Sonderrück-

lage, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag als Saldo der Ergebnisrechnung. Das Eigen-

kapital der Stadt Wuppertal war mit Ablauf des Haushaltsjahres 2014 vollständig aufgeōǊŀǳŎƘǘΦ 5ŜǊ αbƛŎƘǘ ŘǳǊŎƘ 

9ƛƎŜƴƪŀǇƛǘŀƭ ƎŜŘŜŎƪǘŜ CŜƘƭōŜǘǊŀƎά ǿǳǊŘŜ ŀǳŦ ŘŜǊ !ƪǘƛǾǎŜƛǘŜ ŘŜǊ .ƛƭŀƴȊ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

  ώϵϐ  ώϵϐ  ώϵϐ     ώ҈ϐ 

Eigenkapital 4.272.012 0 +4.272.012  

Hiervon entfallen auf:     

   Allgemeine Rücklage -86.511.946 -70.334.7421) -16.177.204 -23,0 

   Sonderrücklage  0 0 0 0,0 

   Ausgleichsrücklage 0 0 0 0,0 

   Jahresfehlbetrag /-überschuss 90.783.959 -4.339.078 +95.123.037 +2.192,2 
Tabelle 19: Eigenkapital 

1)Lƴ нлмс αbƛŎƘǘ ŘǳǊŎƘ 9ƛƎŜƴƪŀǇƛǘŀƭ ƎŜŘŜŎƪǘŜǊ CŜƘƭōŜǘǊŀƎά 

  



 

33 

 

 
Abbildung 4: Entwicklung Eigenkapital (Siehe 2.3.2.1.4 ) 

 

2.3.2.1.1 Allgemeine Rücklage  

 

Die allgemeine Rücklage wurde mit Ablauf des Haushaltsjahres 2014 vollständig aufgezehrt. 

 

2.3.2.1.2 Sonderrücklagen 

 

Pflichtige Sonderrücklagen nach § 43 Absatz 4 Satz 2 GemHVO NRW sind im Rahmen des Jahresabschlusses nicht 

festgestellt worden. 

 

2.3.2.1.3 Ausgleichsrücklage 

 

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Jahr 2010 vollständig aufgebraucht.  

 

2.3.2.1.4 Jahresüberschuss 

 

Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. 

In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wird ein Überschuss in Höhe von 90,8 MiƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ -4,3 

aƛƻΦ ϵύ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴ. Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW über die Behandlung des Jahres-

überschusses. 
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2.3.2.2 Sonderposten 
 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ ώ҈ϐ 

Summe Sonderposten 675.627.151 668.516.341 +7.110.810 +1,1 

Hiervon entfallen auf:      

    Zuwendungen 234.603.062 229.780.017 +4.823.045 +2,1 

    Beiträge 14.418.030 15.838.468 -1.420.438 -9,0 

    Gebührenausgleich 1.588.148 1.484.383 +103.765 +7,0 

    Sonstige Sonderposten 425.017.911 421.413.473 +3.604.438 +0,9 
Tabelle 20: Sonderposten 

 

 
Abbildung 5: Sonderposten 

 
 
 
  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Zuwendungen Beiträge Gebührenausgleich Sonst.
Sonderposten

in Mio. ϵ 

Sonderposten 31.12.2017

31.12.2016



 

35 

 
2.3.2.2.1 Zuwendungen und Beiträge 

 

Die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt wur-

den, sind als Sonderposten (249,0 aƛƻΦ ϵΣ ±ƻǊƧŀƘǊ нпрΣс aƛƻΦ ϵύ ŀǳŦ ŘŜǊ tŀǎǎƛǾǎŜƛǘŜ ƎŜƳŅǖ Ϡ по !ōǎΦ р DŜƳI±h 

auszuweisen. Sie beinhalten unter anderem vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuschüsse, 

Zuweisungen und Beiträge. Diese wurden am Bilanzstichtag anteilig entsprechend der Restnutzungsdauer der 

damit finanzierten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst und mindern hier den abnutzungsbedingten Abschrei-

bungsaufwand in der Ergebnisrechnung. 

 

Der Wert der Sonderposten, insbesondere aus den Zuweisungen vom Land, hat sich im Vergleich zum Vorjahr 

leicht erhöht. Neben den Zugängen aus den jährlichen Landespauschalen wurden in 2017 insbesondere Feuer-

schutzpauschalen vergangener Jahre zur Finanzierung der Feuerwehrfahrzeuge nacherfasst. Im Rahmen des 

Programms Schule 2020 wurden die Investitionen zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommu-

nalen Schulinfrastruktur durch das Land finanziert.   

 

2.3.2.2.2 Gebührenbereich     

 

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte für Bereiche, in denen Benut-

zungsgebühren gemäß § 6 KAG erhoben werden, in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenausgleich an-

zusetzen. Kostenrechnende Einrichtungen, für deren Inanspruchnahme ein privatrechtliches Entgelt gemäß § 6 

Abs. 1 Satz 1 KAG NRW erhoben wird, können von dieser Regelung ausgeschlossen werden. Die Stadt Wuppertal 

macht von dieser Ausschlussmöglichkeit Gebrauch. Über die so in einem Jahr von Gebührenzahlern zu viel ge-

zahlten Beträge kann die Kommune gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW nicht frei verfügen. § 6 KAG NRW schreibt zwin-

gend vor, dass Kostenüberdeckungen innerhalb von 4 Jahren ausgeglichen werden müssen. Durch die Auflösung 

des Sonderpostens innerhalb dieses Zeitraumes können die Gebührenzahlungen ihrem eigentlichen Zweck zuge-

führt werden. 

 

Kostenunterdeckungen sind in der Bilanz 2017 nicht ausgewiesen. Konkret werden solche Kostenunterdeckun-

gen im Wege der Nachkalkulation ermittelt und innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren ausgeglichen. Der Ab-

schluss der gebührenrechnenden Einrichtung im Bereich Straßenreinigung lag zum Zeitpunkt des Jahresab-

schlusses 2017 noch nicht vor.  

 

Der Abschluss im Bereich Abfallwirtschaft wurde bereits erstellt. Im Jahr 2017 wurden aus dem Sonderposten für 

!ōŦŀƭƭ ƎŜƳŅǖ ŘŜǊ ±ƻǊƪŀƭƪǳƭŀǘƛƻƴ DŜōǸƘǊŜƴǎŀǘȊǳƴƎ ȊǳǊ !ōŦŀƭƭǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ нлмт ό±hκлтрнκмсύ нмрΦртфΣну ϵ Ŝƴt-

nommen und aufwandsmindernd in den Gebührensätzen 2017 berücksichtigt. Die Entnahme ist in der Überde-

ckung der Nachkalkulation Abfallwirtschaft 2013 begründet und wurde somit gemäß der Frist des § 6 Abs. 2 KAG 

NRW in 2017 aufgelöst. 

 

Die Nachkalkulation der Abfallwirtschaft 2017 ergab eine Überdeckung von 319.343,49 ϵΣ die entsprechend dem 

Sonderposten zugeführt wurde. Über die Verrechnung in den Gebühren wird ab der Vorkalkulation der Abfall-

wirtschaft 2018 entschieden, er muss jedoch spätestens in der Vorkalkulation 2021 vollständig eingebracht wer-

den.  
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2.3.2.2.3 Sonstige Sonderposten 
 

Die sonstigen Sonderposten in Höhe von 425,0 aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ пнмΣп aƛƻΦ ϵύ ōŜƛƴƘŀƭǘŜƴ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ {ǇŜƴŘŜƴ 

und Schenkungen im Zusammenhang mit den Kunstgegenständen des Von der Heydt-Museums und der gleich-

namigen Stiftung und haben sich aufgrund der andauernden Grafikinventuren leicht erhöht.  

 

Die Unterteilung der Sonderposten und die Veränderung zum Vorjahr werden im Sonderpostenspiegel unter 2.8 

dargestellt. 

 

2.3.2.3 Rückstellungen  

 

Die Rückstellungen gemäß § 88 GO NRW i.V. m. § 36 GemHVO NRW wurden nach dem Grundsatz der kaufmän-

nischen Vorsicht für dem Grunde oder der Höhe nach ungewissen Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus 

schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe 

angesetzt. Im Rahmen der Erfüllung einer Verpflichtung werden die gebildeten Rückstellungen durch die Inan-

spruchnahme ausgebucht und gleichen damit den entstehenden Aufwand aus, der aus der Verpflichtungserfül-

lung entsteht. Differenzen zwischen Rückstellungsbetrag und Erfüllungsbetrag führen zu einem (Netto-)Ertrag 

oder Aufwand in der Ergebnisrechnung des laufenden Jahres. Bei Wegfall des Grundes einer Rückstellung wird 

diese in voller Höhe ertragswirksam aufgelöst. 

 

 
нлмт нлмс 

  ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

  ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ ώ҈ϐ 

Bilanzsumme Rückstellungen 746.938.297 719.040.150 +27.898.147 +3,9 

Hiervon entfallen auf:     

   Pensionsrückstellungen 664.850.431 643.190.854 +21.659.577 +3,4 

   Rückstellungen für Deponien und Altlasten 845.808 680.271 +165.537 +24,3 

   Sonstige Rückstellungen 81.242.058 75.169.025 +6.073.033 +8,1 
Tabelle 21: Rückstellungen 

 
Alle sonstigen Rückstellungen sind mit den zu erwartenden Erfüllungsbeträgen bilanziert. Eine Abzinsung ist 

gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW nur für Pensionsrückstellungen zulässig. 

 

Es ist eine DŜǊƛƴƎŦǸƎƛƎƪŜƛǘǎƎǊŜƴȊŜ Ǿƻƴ млΦллл ϵ  ƧŜ 9ƛƴȊŜƭǾƻǊƎŀƴƎ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΦ 5ƛŜ DŜǊƛƴƎŦǸƎƛƎƪŜƛǘǎƎǊŜƴȊŜ Ǝƛƭǘ ƴƛŎƘǘ 

für den Ansatz von sonstigen Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Gleitzeitguthaben sowie Rückstellungen 

bei Dienstherrenwechsel. 
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Abbildung 6: Rückstellungen 

 

2.3.2.3.1 Pensionsrückstellungen    
 

Die größten Anteile an den Rückstellungen bilden die Pensionsrückstellungen mit 664,8 MioΦ ϵ  ό±ƻǊƧŀƘǊ 643,2 

aƛƻΦ ϵύΣ ŘƛŜ ŀǳŦ DǊǳƴŘƭŀƎŜ ŘŜǊ aŀǖƎŀōŜƴ ŘŜǎ Ϡ ос !ōǎΦ м DŜƳI±h bw² Ƴƛǘ IƛƭŦŜ ŘŜǊ {ƻŦǘǿŀǊŜ αIŀŜǎǎƭŜǊ tŜƴǎi-

ƻƴǎǊǸŎƪǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴά ōŀǎƛŜǊŜƴŘ ŀǳŦ ǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎǎƳŀǘƘŜƳŀǘƛǎŎƘŜƴ DǊǳƴŘǎŅǘȊŜƴ ōŜǊŜŎƘƴŜǘ ǿǳǊŘŜƴΦ 5ƛŜ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭi-

chen Grunddaten sind aus dem SAP-Modul HCM-PA (Personalabrechnungsverfahren) übernommen worden.  

 

Zum Jahresende 2012 wurde das Berechnungsverfahren dahingehend geändert, dass bei  Inanspruchnahmen 

der tatsächliche Versorgungsaufwand berücksichtigt wird. In Folge dessen wird seitdem der Versorgungsauf-

wand auf das Bilanzjahr abgegrenzt. 

 

Die Berechnung erfolgte auf den Komponenten-Versionsständen, HPR 5.5.1.98 - Kommunal, Beamtenrecht 

1.0.9, Rechenkern 1.0.4. Dabei wurden die Heubeck-Richttafeln (Generationensterbetafeln) 2005 G und der 

Runderlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.01.2006 beachtet. 

 

Der Anspruch auf Beihilfe als Teil der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus den Vorschriften nach § 88 des Lan-

desbeamtengesetzes (LBG). Die Rückstellungen für Beihilfen nach § 36 Abs. 1 GemHVO unterlagen einer pau-

schalen Bewertung. Die Beihilferückstellung wurde aus Vereinfachungsgründen als prozentualer Anteil der Rück-

stellungen für Versorgungsbezüge ermittelt, wobei der Prozentsatz aus dem Verhältnis des Volumens der ge-

zahlten Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermit-

telt wird. Der Prozentsatz für die Beihilferückstellung wurde für das Jahr 2017 gegenüber 2016 von 21,32 % auf 

21,07 % reduziert. Grundlage dafür war der Durchschnitt der vergangenen drei Haushaltsjahre. 
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2.3.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten    
 

CǸǊ ŘƛŜ {ŀƴƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ YƛǇǇŜ YŜƳƴŀ ǿǳǊŘŜ ƛƴ ŘŜƴ ±ƻǊƧŀƘǊŜƴ ŜƛƴŜ ŜƛƴƳŀƭƛƎŜ wǸŎƪǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ мΣт aƛƻΦ ϵ ƎŜōƛƭŘŜǘΦ 

5ƛŜ ƛƴ нлмт ǾŜǊōƭŜƛōŜƴŘŜƴ aƛǘǘŜƭ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ муфΦумм ϵ ǿǳǊŘŜƴ ƛƳ IŀǳǎƘŀƭǘǎƧŀƘǊ нлмт ƛƴ ǾƻƭƭŜǊ IǀƘŜ ŜǊǘǊŀƎs-

wirksam aufgelöst und dienten der Aufwandsbegleichung für Nachsorgemaßnahmen bei der Kippe Kemna. Von 

ŘƛŜǎŜƴ aƛǘǘŜƭƴ ǿǳǊŘŜƴ ƧŜŘƻŎƘ ƴǳǊ сΦсфнΣор ϵ ōŜƴǀǘƛƎǘΦ 5ƛŜ wŜǎǘƳƛǘǘŜƭ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ муоΦммуΣос ϵ ǿǳǊŘŜƴ ŜǊƴŜǳǘ 

der Rückstellung für Deponien zugeführt. 

 

Für die Deponien Lüntenbeck, Eskesberg und Hardenberg waren in der Vorkalkulation Abfallwirtschaft 2017 

!ǳŦǿŜƴŘǳƴƎŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ нроΦллл ϵ ǇǊƻƎƴƻǎǘƛȊƛŜǊǘΦ 5ƛŜ ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘŜƴ !ǳŦǿŜƴŘǳƴƎŜƴ ōŜǘǊǳƎŜƴ ƛƴ 

нлмт ƧŜŘƻŎƘ улΦтстΣлс ϵΦ  

Unter Beachtung der Vorjahre beträgt der aktuelle Wert der Rückstellungen für Deponien 825.808Σпр ϵΦ 

5ƛŜ wǸŎƪǎǘŜƭƭǳƴƎ ŦǸǊ !ƭǘƭŀǎǘŜƴ ōŜǘǊŅƎǘ нлΦллл ϵΦ 5ƛŜǎŜr Betrag wurde 2009  für das Gaswerk Friedrich-Ebert-

Straße zurückgestellt. 

 

2.3.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen 

 

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen waren im Berichtszeitraum nicht zu bilden, 

weil der laufende Instandhaltungsbedarf regelmäßig aus den hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln 

bestritten wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

2.3.2.3.4 Sonstige Rückstellungen 
 

Die Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen und Dienstreisekosten wurden im Jahr 2014 aufgrund von 

Durchschnittswerten pauschaliert ermittelt und wegen Geringfügigkeit unverändert belassen. 

 

Aufgrund der Einführung des Zeiterfassungssystems α!¢h{{ά ǿǳǊŘŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ .ŜǊƛŎƘǘǎƧŀƘǊ нлмр ŘŜǊ {ǘŀƴŘ ŘŜǊ 

Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wieder personengenau ermittelt und löste damit das seit 2012 genutz-

te und im Hinblick auf die Einführung der elektronischen Zeiterfassung aus Wirtschaftlichkeitsgründen einge-

führte Durchschnittsverfahren zur Ermittlung von Veränderungen ab. 

 

Nach dem Altersteilzeitgesetz ist die Stadt verpflichtet, hierfür Rückstellungen zu bilden. Diese Rückstellungsart 

wird nicht unter der Position αPensionsrückstellungenά ausgewiesen, sondern bei den sonstigen Rückstellungen 

dargestellt. 

 

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt verändert:  

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ ώ҈ϐ 

Sonstige Rückstellungen gem. §36 Abs. 4 und 5 GemH-
VO 

81.242.058 75.169.025 +6.073.033 +8,1 

Hiervon entfallen auf:     

Verpflichtungsrückstellungen für nicht genomme-
nen Urlaub 

8.516.565 6.931.286 +1.585.279 +22,9 

Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Alters-
teilzeit (Beamte) 

7.059.340 9.780.709 -2.721.369 -27,8 

Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Alters-
teilzeit (Tarifbeschäftigte) 

5.567.341 9.451.717 -3.884.376 -41,1 

Verpflichtungsrückstellungen für geleistete 

Überstunden 
5.020.509 3.224.160 +1.796.349 +55,7 

Verpflichtungsrückstellungen bei Dienstherren-
wechsel 

15.662.682 15.963.420 -300.738 -1,9 

Andere Verpflichtungsrückstellungen 35.800.5501) 26.546.692 +9.253.858 +34,9 

Drohverlustrückstellungen 3.615.071 3.271.041 +344.030 +10,5 
Tabelle 22: Sonstige Rückstellungen 

1) Hier ŜƴǘƘŀƭǘŜƴ ǎƛƴŘ ǳΦŀΦ нΣл aƛƻΦ ϵ YǊŀƴƪŜƴƘŀǳǎǳƳƭŀƎŜΣ нΣл aƛƻΦ ϵ 9ǊǎǘŀǘǘǳƴƎ Ǿƻƴ DŜǿŜǊōŜǎǘŜǳŜǊȊƛƴǎŜƴ ǳƴŘ мΣу aƛƻΦ ϵ 9ǊǎǘŀǘǘǳƴƎ ŀƴ die gesetzli-

chen Krankenversicherungen.  
 

  

Weitere Angaben sind dem Rückstellungsspiegel unter Nr. 2.11 zu entnehmen. 

 

  



 

40 

 

2.3.2.4 Verbindlichkeiten  

 

Die Verbindlichkeiten in Höhe von нΦоснΣф aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ нΦрмлΣп aƛƻΦ ϵύ ǿǳǊŘŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ wǸŎƪȊŀƘƭǳƴƎǎōŜǘǊŀƎ 

passiviert. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst. Arten, Strukturen und Fälligkeiten sind dem bei-

gefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen (2.10). 

 

Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ ώ҈ϐ 

Gesamt 2.362.877.335 2.510.369.263 -147.491.928 -5,9 

Hiervon entfallen auf:      

   Anleihen 150.000.000 150.000.000 0 0,0 

   Kredite für Investition 668.903.555 567.687.218 +101.216.337 +17,8 

   Kredite zur Liquiditätssicherung 1.153.401.861 1.301.300.208 -147.898.347 -11,4 

   Wirtschaftlich kreditähnliche Verbindlichkeiten 301.634 808.943 -507.309 -62,7 

   Lieferungen und Leistungen 31.205.633 16.041.447 +15.164.186 +94,5 

   Transferleistungen 6.927.007 8.537.258 -1.610.251 -18,9 

   Sonstige Verbindlichkeiten 225.773.123,54 353.855.166 -128.082.042 -36,2 

        Erhaltene Anzahlungen 126.364.521,08 112.139.023 +14.225.498 +12,7 
Tabelle 23: Verbindlichkeiten 

2.3.2.4.1 Anleihen   

 

Die Stadt Wuppertal beteiligt sich seit dem Jahr 2014 an der 1. NRW-Städteanleihe mit einem Volumen von 100 

aƛƻΦ ϵΦ LƳ WŀƘǊ нлмр ǿǳǊŘŜ ŘƛŜ нΦ bw²-Städteanleihe am Kapitalmarkt platziert. Der Anteil der Stadt Wuppertal 

ōŜǘǊŅƎǘ ƘƛŜǊōŜƛ рл aƛƻΦ ϵΦ 5ƛŜ .ǀǊǎŜƴƴotierung der Gemeinschaftsanleihen erfolgt in Düsseldorf am regulierten 

Markt (siehe 2.5.2.3 Finanzierungstätigkeit).  

 

2.3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten, Derivate   

 

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung, inklusive der liquiditätskreditgleichen Anleihen, ist im Ver-

ƎƭŜƛŎƘ ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ ǳƳ мптΣф aƛƻΦ ϵ Ǿƻƴ мΦпрмΣо aƛƻΦ ϵ ƛƴ нлмс ŀǳŦ мΦолоΣп aƛƻΦ ϵ ƛƴ нлмт ƎŜǎǳƴƪŜƴΦ 5ŜǊ .e-

ǎǘŀƴŘ ŀƴ YǊŜŘƛǘŜƴ ŦǸǊ LƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴŜƴ ƛǎǘ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ ǳƳ млмΣн aƛƻΦ ϵ ŀǳŦ ƴǳƴ ссуΣф aƛƻΦ ϵ ƎŜǎǘƛŜƎŜƴ 

(siehe 2.5.2.5 Liquidität). 

 

Die Stadt Wuppertal steuert ihren bestehenden Schuldenbestand über ein aktives Zinsmanagement. Zur Zinssi-

cherung von Krediten hatte die Stadt Wuppertal Zinsderivate abgeschlossen, die mit den zugrunde liegenden 

Krediten in gleicher Höhe jeweils Bewertungseinheiten gebildet haben. Als Zinssicherungsinstrumente wurden 

hierbei variable Zinsen in Festzinsen getauscht und eine Zinsobergrenze zur Risikominimierung eingesetzt, um 

das Kreditportfolio gegen Zinsschwankungen stabiler zu machen. Die zum Bilanzstichtag bestehenden Zinsderi-

ǾŀǘŜ ǸōŜǊ нл aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ нл aƛƻΦ ϵύ ƭŀǳŦŜƴ ƛƴ нлму ŀǳǎΦ 

 

Die Zinsschuldenquote der Stadt Wuppertal für das Jahr 2017 beträgt für Investitionskredite 2,9894 % (Vorjahr 

3,3574%) und für Liquiditätskredite 1,3951% (Vorjahr 1,4075%). 
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½ǳƳ 9ƴŘŜ ŘŜǎ wŜŎƘƴǳƴƎǎƧŀƘǊŜǎ нлмт ƛǎǘ ǿŜƛǘŜǊƘƛƴ Ŝƛƴ CǊŜƳŘǿŅƘǊǳƴƎǎƎŜǎŎƘŅŦǘ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ рмΣп aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ 

рсΣм aƛƻΦ ϵύ ŘŀǊȊǳǎǘŜƭƭŜƴΦ IƛŜǊŦǸǊ ōŜǎǘŀƴŘŜƴ CƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ƻŘŜǊ ±ŜǊōƛƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ƧŜǿŜƛƭǎ ƛƴ ƎƭŜƛŎƘŜǊ IǀƘŜ ŦǸǊ Ŝƛƴ 

Kreditgeschäft auf Basis US-Dollar, an dem die Bayerische Landesbank und die Hypovereinsbank beteiligt sind. 

Forderungen und Verbindlichkeiten für dieses Geschäft werden nach einer vorliegenden, gutachterlichen Stel-

lungnahme jeweils weiterhin in derselben Höhe fortgeschrieben. Eine Rückstellung für Fremdwährungsrisiken ist 

deshalb entbehrlich. 

 

2.3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  

 

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsge-

schäfte) sind Verbindlichkeiten, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wird, die einer 

Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt. Hierzu gehören unter anderem:  

 

Leibrentenverträge 

Aus früheren Grundstückskäufen der Stadt von Privatpersonen existieren noch Zahlungsverpflichtungen in 

CƻǊƳ Ǿƻƴ [ŜƛōǊŜƴǘŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ лΣо aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ лΣу aƛƻΦ ϵύΦ {ƛŜ ǿǳǊŘŜƴ Ƴƛǘ ƛƘǊŜƳ YŀǇƛǘŀƭǿŜǊǘΣ ŘΦ ƘΦ Ƴƛǘ 

dem zum 31.12.2017 errechneten Rentenbarwert auf der Grundlage der Sterbetafeln des statistischen Bun-

desamtes (Stand 2013/2015 v. 13.11.2017) mit einem Abzinsungsfaktor von 5 % dargestellt. 

 

Leasingverträge 

Die Stadt Wuppertal hat zum Stand vom 31.12.2017 Verpflichtungen aus Leasingverträgen mit jährlichen 

ZahƭǳƴƎŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ лΣо aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ лΣо aƛƻΦ ϵύ ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴΦ .Ŝƛ ŘƛŜǎŜƴ ±ŜǊǘǊŅƎŜƴ ƭƛŜƎǘ ƘƛƴǎƛŎƘǘƭƛŎƘ 

der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Wuppertal, so dass in diesen 

Fällen keine Bilanzierung erfolgte. 

 

2.3.2.4.4 Sonstige Verträge, die mittel- oder langfristige Verpflichtungen beinhalten  

 

Wartungsverträge 

Das Amt für Informationstechnik hat Wartungs- und Pflegeverträge mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Mio. 

ϵΣ Řŀǎ wŜǎǎƻǊǘ α{ǘǊŀǖŜƴ ǳƴŘ ±ŜǊƪŜƘǊά ǳΦŀΦ ŦǸǊ ŘƛŜ {ǘǊŀǖŜƴōŜƭŜǳŎƘǘǳƴƎ ǳƴŘ ŘƛŜ [ƛŎƘǘǎƛƎƴŀƭŀƴƭŀƎŜƴ ±ŜǊǘǊŅƎŜ 

über ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ǊǳƴŘ мΣс aƛƻΦ ϵ ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴΦ 

 

Mietverträge 

5ƛŜ {ǘŀŘǘ ²ǳǇǇŜǊǘŀƭ Ƙŀǘ ƛƴ нлмт aƛŜǘȊŀƘƭǳƴƎŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ǊŘΦ ттΣп aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ ттΣо aƛƻΦ ϵύ 

geleistet. Von dem oben genannten Betrag entfielen auf angemietete Räume vom Eigenbetrieb Gebäudema-

ƴŀƎŜƳŜƴǘ όDa²ύ ŎŀΦ тпΣн aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ тпΣл aƛƻΦ ϵύΣ ŀǳŦ aƛŜǘǾŜǊǘǊŅƎŜ ŦǸǊ ŘŜƴ L¢-Verfahrensbetrieb rd. 1,7 

aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ мΣт aƛƻΦ ϵύΣ ǎƻǿƛŜ ŀǳŦ ŀƴƎŜƳƛŜǘŜǘŜ YƻǇƛŜǊƎŜǊŅǘŜ ǊŘΦ  лΣм aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ лΣм aƛƻΦ ϵύΦ  

In den Kosten der Mietverträge für den IT-Verfahrensbetrieb sind für die Erbringung der Rechenzentrumsleis-

tungen für das in der Stadt Wuppertal eingesetzte SAP-System sowie für die Überlassung der Standardsoft-

ware SAP inklusive der SAP-YƻƳǇƻƴŜƴǘŜ t{/5 ƛƳ WŀƘǊ нлмт ǊŘΦ лΣп aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ лΣп aƛƻΦ ϵύ ƛƴōŜƎǊƛŦŦŜƴΦ 
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Andere sonstige Verträge 

.Ŝƛ ŘŜǊ CŜǳŜǊǿŜƘǊ ǿǳǊŘŜƴ ±ŜǊǘǊŅƎŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ±ƻƭǳƳŜƴ Ǿƻƴ уΣу aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ сΣн aƛƻΦ ϵύ ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴΦ 

Darin enthalten sind z.B. Entgelte für die Gestellung von Notärzten der verschiedenen Kliniken sowie Be-

triebskostenerstattungen an Rettungsdienste und für leasingähnliche Verträge für Dienst- und Schutzklei-

dung. 

 

Forfaitierungen 

Forfaitierungen sind zum Bilanzstichtag 31.12.2017 nicht durchgeführt worden. 

 

2.3.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 

 

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt Wuppertal die Leistung bereits erhalten hat, ohne die 

entsprechende Gegenleistung d.h. Zahlung erbracht zu haben, sind hier zu bilanzieren. Dazu zählen z.B. Kauf- 

und Dienstleistungsverträge sowie Miet- und Pachtverträge. Sie wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag in Höhe von 

омΣн aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ мсΣл aƛƻΦ ϵύ ōƛƭŀƴȊƛŜǊǘΦ 5ƛŜ {ǘŜƛƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ±ŜǊōƛƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ǊŜǎǳƭǘƛŜǊǘ ǳΦ ŀΦ ŀǳǎ WŀƘǊŜs-

endabrechnungen des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW). 

 

2.3.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  

 

Transferleistungen sind Leistungen, die die Kommune aufwendet, ohne eine wirtschaftliche Gegenleistung zu 

bekommen, so z.B. im sozialen Bereich (Sozial- und Jugendhilfeleistungen). Diese werden zum Bilanzstichtag 

ausgewiesen, wenn die Kommune die Zahlung noch nicht geleistet hat. Sie wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag mit 

сΣф aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ уΣр aƛƻΦ ϵύ ōƛƭŀƴȊƛŜǊǘΦ 

 

2.3.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  

 

¦ƴǘŜǊ ŘƛŜǎŜƳ tƻǎǘŜƴ όннрΣу aƛƻΦ ϵΣ ±ƻǊƧŀƘǊ ороΣф aƛƻΦ ϵύ ǎƛƴŘ ǳΦŀΦ ±ŜǊōƛƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΣ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ŀǳǎ 

Abführungspflichten (Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben und Umsatzsteuer) der Stadt als Arbeitgeber 

ergeben. Des Weiteren werden hier die Verbindlichkeiten des Fremdwährungsgeschäftes auf US-Dollar-Basis 

ŀōƎŜōƛƭŘŜǘ όǎƛŜƘŜ нΦсΦн αYǳǊǎ ŘŜǊ ²ŅƘǊǳƴƎǎǳƳǊŜŎƘƴǳƴƎ ōŜƛ CǊŜƳŘǿŅƘǊǳƴƎŜƴάύΦ  

 

½ǳ ŘŜƴ ǎƻƴǎǘƛƎŜƴ ±ŜǊōƛƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ȊŅƘƭǘ ŀǳŎƘ ŘƛŜ tƻǎƛǘƛƻƴ α¦ƴƪƭŀǊŜ 9ƛƴȊŀƘƭǳƴƎŜƴ t{/5άΣ ƛƴ ŘŜǊ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ǊŘΦ 

17Σс aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ сΣо aƛƻΦ ϵύ ŀǳŦ tŜǊǎƻƴŜƴƪƻƴǘŜƴ ƎŜōǳŎƘǘ ǿǳǊŘŜƴΦ IƛŜǊōŜƛ ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ǸōŜǊǿƛŜƎŜƴŘ ǳƳ 

Zahlungseingänge aus Dezember 2017, die erst im Januar 2018 den entsprechenden Sollstellungen zugeordnet 

werden konnten. 

 

Darüber hinaus wurden VerbindƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŀǳǎ ±ŜǊǿŀƘǊƎŜƭŘŜǊƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ±ƻƭǳƳŜƴ Ǿƻƴ ǊŘΦ ммΣп aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ 

уΣф aƛƻΦ ϵύ ƎŜōǳŎƘǘΦ !ōƭǀǎǳƴƎǎōŜǘǊŅƎŜΣ ŘƛŜ ǇǊƛǾŀǘŜ .ŀǳƘŜǊǊŜƴ ŜƴǘǊƛŎƘǘŜƴΣ ǳƳ ǎƛŎƘ Ǿƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊǇŦƭƛŎƘǘǳƴƎ ȊǳƳ 

Erstellen von Stellplätzen entbinden zu lassen, wurden mit rd. 2,9 Mio. ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ нΣт aƛƻΦ ϵύ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ 

 

5ƛŜ ±ŜǊōƛƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ƎŜƎŜƴǸōŜǊ ŘŜƴ {ƻƴŘŜǊƘŀǳǎƘŀƭǘŜƴ ǿǳǊŘŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ DŜǎŀƳǘōŜǘǊŀƎ Ǿƻƴ ǊŘΦ птΣр aƛƻΦ ϵ 

ό±ƻǊƧŀƘǊ мууΣу aƛƻΦ ϵύ ƎŜōǳŎƘǘΦ 5ŜƳ ǎǘŜƘŜƴ ƪŜƛƴŜǊƭŜƛ CƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ƎŜƎŜƴ ŘƛŜ {ƻƴŘŜǊƘŀǳǎƘŀƭǘŜ ό±ƻǊƧŀƘǊ мруΣо 

aƛƻΦ ϵύ ƎŜgenüber. Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. Ursache hierfür ist insbe-

sondere, dass die Stadt zum 01.01.2016 die Buchhaltung für den WAW übernommen hat und aufgrund dessen 

die Forderungen und Verbindlichkeiten deutlich höher ausgefallen sind (siehe 2.3.1.2.2 Forderungen und sonsti-

ge Vermögensgegenstände).  
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2.3.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen 

 

Unter erhaltene Anzahlungen in Höhe von 126,4 aƛƻΦ ϵ (Vorjahr 112,1 aƛƻΦ ϵύ ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ ȊǳƪǸƴŦǘƛƎŜƴ {ƻƴŘŜr-

posten dargestellt, die pauschal gezahlt wurden oder einem noch nicht fertig gestellten bzw. in Anschaffung 

befindlichen Vermögensgegenstand zugeordnet werden können. Diese Beträge sind von der Kommune zweck-

entsprechend zu verwenden.  

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώaƛƻΦ ϵϐ ώaƛƻΦ ϵϐ ώaƛƻΦ ϵϐ ώ҈ϐ 

Erhaltene Anzahlungen 126,4 112,1 +14,3 +12,8 

Hiervon entfallen auf:     

Schul- und Bildungspauschale 6,2 5,6 +0,6 +10,7 

Sportpauschale inklusive  SK 370158 3,5 3,1 +0,4 +12,9 

Allgemeine Investitionspauschale 26,4 25,9 +0,5 +1,9 

Feuerschutzpauschale 1,7 4,3 -2,6 -60,5 

Darüber hinaus gehende Zuschüsse für konkrete  

Baumaßnahmen u.a. wie: 
    

Döppersberg 55,8 44,4 +11,4 +25,7 

Nordbahntrasse 24,4 24,1 +0,3 +1,2 

Sonstige Infrastrukturmaßnahmen 6,2 3,2 +3,0 +93,8 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz  

(KinvFG) 
0,9 0 0,9 +100,0 

Tabelle 24: Erhaltene Anzahlungen 

Der weitere Anstieg dieser Bilanzposition ist u.a. auf Sonderposten für laufende noch nicht fertig gestellte Bau-

maßnahmen, wie z.B. dem 5ǀǇǇŜǊǎōŜǊƎ όммΣп aƛƻΦ ϵ ƘǀƘŜǊ im Vergleich zum Vorjahr) zurückzuführen. Des Wei-

teren sind Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale vermehrt für Baumaßnahmen eingesetzt worden. Im 

Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KinFG) sind in 2017 erste Mittel abgerufen worden. 
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2.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung  

 

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden bei der Stadt Wuppertal u. a. Beträge für die Abgrenzung von 

Versorgungszahlungen für Beamte, die den Dienstherrn gewechselt haben, sowie Bußgelder aufgrund von Ord-

nungsverfügungen ausgewiesen. Bei der Bilanzposition Passive Rechnungsabgrenzung besteht die Möglichkeit, 

von Geringfügigkeitsgrenzen Gebrauch zu machen. Die Stadt Wuppertal hat eine Geringfügigkeitsgrenze von 

млΦллл ϵ ƧŜ 9ƛƴȊŜƭǾƻǊƎŀƴƎ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΦ 

 

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben sich wie folgt verändert: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώaƛƻΦ ϵϐ ώaƛƻΦ ϵϐ ώaƛƻΦ ϵϐ ώ҈ϐ 

Gesamt 8,1 5,9 +2,2 +37,3 

Hiervon entfallen auf:     

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2,7 1,8 +0,9 +50,0 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,8 0,8 0 0,0 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 4,6 3,3 +1,3 +39,4 

Finanzerträge 0,001 0,1 -0,099 -99,0 
Tabelle 25: Passive Rechnungsabgrenzungsposten 

5ŜǊ !ƴǎǘƛŜƎ ōŜƛ ŘŜƴ ½ǳǿŜƴŘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ ¦ƳƭŀƎŜƴ ǳƳ лΣф aƛƻΦ ϵ ǊŜǎǳƭǘƛŜǊǘ ƘŀǳǇǘǎŅŎƘƭƛŎƘ ŀǳǎ !ōƎǊŜn-

zungen von Fördermitteln des Jugendamtes.  

 

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist die Abgrenzung der Grabnutzungsrechte enthalten. Die 

Rechnungsabgrenzung ist erforderlich, um die von der Stadt im Voraus erhobenen Leistungen für die Vergabe 

von langfristigen Grabnutzungsrechten periodengerecht auf den Zeitraum der Nutzungsrechte zu verteilen. 

 

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen unter anderem auch Pensionsrückstellungen für Diensther-

renwechsel mit rd. 3,2 aƛƻΦ ϵ (Vorjahr 3,2 aƛƻΦ ϵύΦ Die Zunahme bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten um 

1,3 aƛƻΦ ϵ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ ƛǎǘ hauptsächlich auf die Abgrenzung von Erträgen aus der Verteilung von 

Versorgungslasten zurückzuführen. 
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2.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 

 

2.4.1 Allgemeine Hinweise  

 

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der ergebnisrelevanten 

Geschäftsvorfälle vollständig zu informieren. Sie zeigt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch 

der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf und ermittelt daraus den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder 

als Fehlbetrag darstellt analog der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Die Ergebnisrechnung wird in 

Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weist Ertrags- und Aufwandsarten in der vorgege-

benen Gliederung gebündelt nach Kontengruppen aus (Anlage 18 zu § 38 GemHVO NRW). 

 

Dadurch werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammen mit dem Finanzergebnis (Zinserträge, 

Zinsaufwendungen, Kreditbeschaffungskosten etc.) als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. 

Zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis ergibt dies das Jahresergebnis. 

 

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden gemäß § 44 GemHVO NRW die in der 

Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert. 

 

Die Personalaufwendungen wurden in den Teilergebnisrechnungen pro Ressort/Stadtbetrieb nach den zum Bi-

lanzstichtag besetzten Stellen und VK-Anteilen aufgeteilt und ausgewiesen. Die Versorgungs- und die Beihil-

feaufwendungen für Versorgungsempfänger werden an zentraler Stelle in der Produktgruppe 1130 gezeigt. 

 

Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) werden seit 2013 gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW die Erträ-

ge bzw. Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen im Sinne des § 90 

Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie die Wertveränderungen von Finanzanlagen nicht mehr ergebniswirksam dargestellt, 

sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage, also dem Eigenkapital, verrechnet. Diese Verrechnungen 

sind nach § 38 Abs. 3 GemHVO NRW nachrichtlich nach dem Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung auszuwei-

sen. 

 

Der nach § 75 Abs. 2 GO NRW geforderte Haushaltsausgleich konnte in 2017 erreicht werden. Die zum 

31.12.2017 aufgestellte Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von rd. 90,8 aƛƻΦ ϵ ό±ƻǊƧŀƘǊ -4,3 Mio. 

ϵύ ŀōΦ DŜƎŜƴǸōŜǊ ŘŜƳ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ «ōŜrschuss i. H. v. 3,4 aƛƻΦ ϵ ƛǎǘ Řŀǎ ŜƛƴŜ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ ǊŘΦ 87,4 aƛƻΦ ϵΦ 
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2.4.2 Ordentliche Erträge 

 

Die ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ ώ҈ϐ 

Gesamt 1.414.581.836 1.292.181.922 +122.399.914 +9,5 

Hiervon entfallen auf:      

    Steuern und ähnliche Abgaben 576.904.276 478.888.240 +98.016.037 +20,5 

    Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414.423.909 395.682.289 +18.741.620 +4,7 

    Sonstige Transfererträge 11.430.006 11.749.198 -319.192 -2,7 

    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 90.923.928 87.712.745 +3.211.183 +3,7 

    Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.163.963 33.377.470 -213.507 -0,6 

    Kostenerstattung und Kostenumlagen 226.662.914 221.542.908 +5.120.007 +2,3 

    Sonstige ordentliche Erträge 60.414.601 62.829.076 -2.414.475 -3,8 

    Aktivierte Eigenleistungen 658.238 399.996 +258.242 +64,6 
Tabelle 26: Ordentliche Erträge 

 

 
Abbildung 7: Ordentliche Erträge 
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2.4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 

 

Steuern sind Geldleistungen, die aufgrund von gesetzlichen Vorgaben erhoben werden. Sie sind eine wichtige 

Ertragsquelle für Kommunen.  

 

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Grundsteuer, Gewerbesteuer) und die 

Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden 

durch sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) sowie steuer-

ähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungsersatz bei der 

Grundsicherung für Arbeitssuchende) erzielt.  

 

Die Erträge aus Steuereinnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt: 

 

 
нлмт нлмс 

±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ  

ȊǳƳ ±ƻǊƧŀƘǊ 

 ώϵϐ ώϵϐ ώϵϐ ώ҈ϐ 

Gesamt 576.904.276 478.888.240 +98.016.036 +20,5 

Hiervon entfallen auf:     

    Grundsteuern 75.459.110 75.151.310 +307.800 +0,4 

    Gewerbesteuer 289.207.722 208.473.088 +80.734.634 +38,7 

    Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 152.834.328 144.374.343 +8.459.985 +5,9 

    Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 28.613.594 22.751.264 +5.862.330 +25,8 

    Hundesteuer 2.732.640 2.677.051 +55.589 +2,1 

   Kompensationsgelder (Familienleistungsausgleich) 15.047.701 14.325.590 +722.111 +5,0 

    Leistungen Grundsicherung SGB II 5.184.509 3.698.038 +1.486.471 +40,2 

    Sonstiges 7.824.673 7.437.556 +387.117 +5,2 
Tabelle 27: Steuern und ähnliche Abgaben 

5ƛŜ ŘŜǳǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ōŜƛ ŘŜƴ {ǘŜǳŜǊŜƛƴƴŀƘƳŜƴ όҌ фуΣл aƛƻΦ ϵύ ƛǎǘ ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ ŀǳŦ ŜƛƴŜ 9ƛƴƳŀƭȊŀƘƭǳƴƎ 

ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ DŜǿŜǊōŜǎǘŜǳŜǊ ȊǳǊǸŎƪȊǳŦǸƘǊŜƴ όсу aƛƻΦ ϵύΣ ŀǳǎƎŜƭǀǎǘ ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜƴ ±ŜǊŅǳǖŜǊǳƴƎǎƎŜǿƛƴƴΦ 

Daneben ergeben sich weitere Verbesserungen im Bereich der Gewerbesteuer aufgrund der anhaltend 

guten wirtschaftlichen Entwicklung. Auch die Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommens-

steuer mit rd. 8,5 aƛƻΦ ϵ ǳƴŘ ōŜƛƳ DŜƳŜƛƴŘŜŀƴǘŜƛƭ ŀƴ ŘŜǊ ¦ƳǎŀǘȊǎǘŜǳŜǊ Ƴƛǘ ǊŘΦ 5,9 Mio. ϵ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ ȊǳƳ 

Vorjahr sind hervorzuheben, was auf die weiterhin stabile bzw. sich verbessernde Entwicklung des Ar-

beitsmarktes und bei der Umsatzsteuer auf eine erhöhte Verteilmasse im Zusammenhang mit der vom 

Bund beschlossenen Entlastung der Kommunen zurückzuführen ist. 

Die deutlich gestiegene Gewerbesteuer führt unmittelbar zu höheren Zahlungsverpflichtungen bei der Ge-

werbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche Einheit in 2017 sowie im Folgejahr zu erheblich geringeren 

Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen. 

 

 

 

 

 

 

 




